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Rechtsmittel

Allgemeine Verwaltungsbeschwerde
Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann 
gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG; 
BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; BGS 
162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim 
Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 
Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben 
werden. 

Die Beschwerdeschrift muss jeweils einen An-
trag und eine Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Gemeindeversammlungsbeschluss ist 
genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu 
benennen und so weit möglich beizufügen.

Stimmrechtsbeschwerde
Gestützt auf § 67 des Gesetzes über die Wahlen 
und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsge-
setz, WAG; BGS 131.1) vom 28. September 2006 
kann wegen Verletzung des Stimmrechts und 
wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung 
und Durchführung von Wahlen und Abstimmun-
gen beim Regierungsrat des Kantons Zug, Post-

fach, 6301 Zug, Beschwerde geführt werden. Die 
Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Ent-
deckung des Beschwerdegrundes, spätestens 
jedoch am zehnten Tag nach der amtlichen Veröf-
fentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzurei-
chen (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und 
Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu 
machen, dass die behaupteten Unregelmässig-
keiten nach Art und Umfang geeignet waren, das 
Abstimmungs- oder Wahlergebnis wesentlich zu 
beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG). Die Beschwerde 
hat keine aufschiebende Wirkung (§ 67 Abs. 3 
WAG).

Hinweis betreffend Stimmrecht
An der Gemeindeversammlung sind gemäss § 27 
der Kantonsverfassung (BGS 111.1) alle in der 
Gemeinde Baar wohnhaften Schweizerinnen und 
Schweizer stimmberechtigt, die das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben und die nicht unter umfassen-
der Beistandschaft stehen (Art. 398 des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches, ZGB; SR 210). Das 
Stimmrecht kann frühestens fünf Tage nach der 
Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften 
ausgeübt werden.

Parteiversammlungen
Alternative – die Grünen (ALG)
Montag, 31. August 2020, 19.00 Uhr
Restaurant Sport Inn, Baar

Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)
Donnerstag, 3. September 2020, 19.00 Uhr
Restaurant Sport Inn, Baar

FDP.Die Liberalen (FDP)
Montag, 7. September 2020, 19.30 Uhr
Restaurant Sport Inn, Baar

Grünliberale Partei (glp)
Samstag, 5. September 2020, 10.00 Uhr
eventuell Samstag, 19. September 2020, 10.00 Uhr
Asylstrasse 9, Baar

Schweizerische Volkspartei (SVP)
Dienstag, 8. September 2020, 20.00 Uhr
Restaurant Ebel, Inwil

Sozialdemokratische Partei (SP)
Montag, 31. August 2020, 19.00 Uhr
Restaurant Sport Inn, Baar



03

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat lädt Sie zur nächsten Gemein-
deversammlung herzlich ein und unterbreitet 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste mit den 
entsprechenden Berichten und Anträgen.

Teil 1
Traktanden 16. September 2020

1. Protokoll der Gemeindeversammlung  
vom 12. Dezember 2019 – Genehmigung 05

2. Geschäftsbericht 2019 – Kenntnisnahme 07

3. Rechnung 2019 – Genehmigung 08

4. Schule Sternmatt 1 – Erweiterung –  
Genehmigung Projektierungskredit 36

5. Schule Sternmatt 2 – Dreifachturnhalle –  
Genehmigung Projektierungskredit 67

6. Schule Wiesental – Neubau mit Rückbau –
 Genehmigung Projektierungskredit 82

Baar, 3. August 2020

Teil 2
Traktanden 1. Oktober 2020

7. Unterflurcontainer (UFC) für Hauskehricht – 
Genehmigung Kreditantrag 05

8. Hopp-la Baar – Neugestaltung Spielplatz 
Sternmatt 1 und Zugerweg zu einem inter-
generativen Spiel-, Bewegungs- und Begeg-
nungsparcours – Genehmigung Baukredit  10

9. Motion der glp betreffend «Nachhaltige  
Investitionen für die Einwohner und für  
die Umwelt» – Entscheid über  
Erheblicherklärung 22

10. Motion der Alternative – die Grünen Baar  
und der SP Baar betreffend «gemeindliche 
Klimastrategie» – Entscheid über  
Erheblicherklärung 27

11. Interpellation der FDP.Die Liberalen Baar  
betreffend «Schulraumplanung Gemeinde 
Baar» – Beantwortung 32

Gemeindeversammlung 2020
9. Dezember 2020 Budgetgemeinde 

19.30 Uhr im Gemeindesaal (voraussichtlich)

Aufgrund der Corona-Pandemie  
findet die Gemeindeversammlung  
in der Waldmannhalle statt. !
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Bericht zu den hängigen politischen Vorstössen

Die Motion von Adrian Rogger, SVP Baar, vom 
25. März 2019 betreffend «Einheitliche Vergabe 
von Finanzierungsbeiträgen an Infrastrukturpro-
jekte von Vereinen» wurde an der Gemeindever-
sammlung vom 17. September 2019 als teilweise 
erheblich erklärt. Der Gemeinderat wurde be-
auftragt, ein Grundsatzpapier zu erarbeiten. Das 
Grundsatzpapier liegt vor. Es wurde den Baarer 
Ortsparteien sowie der RGPK zur Vernehmlas-
sung unterbreitet, die Rückmeldungen wurden 
eingearbeitet. Die Motion ist somit erledigt und 
abgeschrieben.

Folgende politische Vorstösse sind zurzeit pen-
dent:

1. Motion von Martin Pulver, Baar, vom 13. Sep-
tember 2018 für ein «Gesamtheitliches Infra-
strukturprojekt für Sportbelange in der Region 
Lättich». An der Gemeindeversammlung vom 
12. Dezember 2018 wurde die Motion in den 
Bereichen «Erstellung eines gesamtheitlichen 
Infrastrukturprojekts für die Sportanlage Lät-
tich» und «Erstellung eines Provisoriums für 
Garderoben und Duschen» erheblich erklärt. 
Der Antrag 2 «Erstellung eines Provisoriums 
für Garderoben und Duschen» wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 17. September 
2019 als erledigt abgeschrieben. 

2. Motion von Martin Zimmermann und der glp 
Baar, eingereicht am 12. Dezember 2019, mit 
dem Titel «Nachhaltige Investitionen für die 
Einwohner und für die Umwelt». Der Ent-
scheid über die Erheblicherklärung erfolgt 
an der Gemeindeversammlung (Teil 2) vom 
1. Oktober 2020.

3. Motion der Alternative – die Grünen Baar, 
Andreas Lustenberger, und der SP Baar,  
Isabel Liniger, vom 19. Dezember 2019  
betreffend «gemeindliche Klimastrategie».  
Die Motion wird an der Gemeindeversamm-
lung (Teil 2) vom 1. Oktober 2020 behandelt.

4. Interpellation der FDP.Die Liberalen Baar, 
Michael Arnold, vom 5. März 2020 betreffend 
«Schulraumplanung Gemeinde Baar». Die 
Beantwortung der Motion erfolgt an der Ge-
meindeversammlung (Teil 2) vom 1. Oktober 
2020 

5. Interpellation der CVP Baar, Olivia Bühlmann 
und Mirjam Arnold-Herrmann, vom 15. Juni 
2020, betreffend «Bahnhof Baar». Die Be-
antwortung der Interpellation erfolgt an der 
Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 
2020.
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Traktandum 7

Unterflurcontainer (UFC) für Hauskehricht – Genehmigung Kreditantrag

1. Ausgangslage
Im Jahr 1995 wurde der Zweckverband der Zuger 
Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung 
von Abfällen (ZEBA) gegründet. Der ZEBA han-
delt für die Verwertung und die umweltgerechte 
Behandlung der Abfälle aller elf Zuger Gemein-
den optimale Konditionen aus und sorgt für die 
Logistik. Oberstes Gremium des ZEBA ist die 
Delegiertenversammlung. Sämtliche Gemeinden 
sind darin mit einem Mitglied des Gemeindera-
tes vertreten.

Am 5. November 2018 hat die Delegiertenver-
sammlung des ZEBA die Strategie «Bereitstel-
lung von Hauskehricht in Unterflurcontainern 
(UFC)» und die dazu notwendigen Anpassungen 
im Reglement über die Abfallbewirtschaftung ver-
abschiedet. Das angepasste Reglement trat am 
1. Januar 2019 in Kraft.

Die Strategie und die Anpassungen im Regle-
ment bezwecken, dass bis ins Jahr 2030 flächen-
deckend in allen Zuger Gemeinden der Haus-
kehricht in Unterflurcontainern (UFC) gesammelt 
wird. Damit werden die Bereitstellungsorte 
reduziert, wodurch die Sammelrouten optimiert 
sowie Kosten und Emissionen verringert werden 
können. Ausnahmen bei besonderen Situationen 
und ausserhalb des Siedlungsgebietes können 
jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Für die Entsorgung der Gewerbeabfälle ist diese 
Regelung nicht zwingend, das Gewerbe wird 
auch nach dem Jahr 2030 durch eine konventio-
nelle Entsorgung mittels Rollcontainern bedient. 
Für die Grüngut-Entsorgung (kompostierbare 
Abfälle) sowie für die anderen Separatsammlun-
gen in der Gemeinde Baar sieht der ZEBA keine 
Änderungen vor.

2. Vor- und Nachteile von Unterflur- 
containern

+  Rund um die Uhr Entsorgungsmöglichkeit für  
 die Bevölkerung 
+  Saubere Bereitstellung der gebührenpflichti- 
 gen Säcke, keine Geruchsbelästigungen und  
 Kehrichtsäcke am Abfuhrtag am Strassenrand 
+  Kein Anheben der Säcke auf eine Höhe von 
  125 cm wie beim Einlegen in 800-Liter Roll- 
  container 
+  Geringerer Flächenbedarf für die Bereitstel- 
 lung (Füllvolumen UFC 6’500 Liter = 8 Roll- 
  container zu 800 Liter) 
+  ZEBA übernimmt Beschaffung, Bereitstellung  
 und Reinigung der UFC 
+  Gute Integration ins Dorf-, Landschafts- und  
 Umgebungsbild 
+  Umweltfreundlichere Abfalltouren (weniger  
 Lärm und geringerer Schadstoffausstoss auf- 
 grund weniger Standorte und optimierten  
 Routen) 
–  Teilweise grössere Bring- bzw. Gehdistanzen 
–  Investitions- und Erneuerungs- / Unterhalts- 
 kosten durch ZEBA und Gemeinden 
– Administrativer Aufwand für ZEBA und  
 Gemeinden.

Aktuelle Situation mit Containern und Einzelsäcken
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3. Förderung der UFC durch den ZEBA
Die UFC für Hauskehricht werden vom ZEBA 
beschafft, finanziert, an die Baustelle geliefert, in 
die Baugrube versetzt und in Betrieb genommen.

Die Liegenschaftseigentümerinnen und -eigen-
tümer erbringen die bauseitigen Vorleistungen 
für die Erstellung der UFC und tragen die damit 
zusammenhängenden Kosten (Baubewilligung, 
Aushub, Anschlüsse, Leitungsverlegung, Umge-
bungsarbeiten usw.).

Der ZEBA entrichtet an die Baukosten einen 
Betrag von maximal CHF 10’000.– pro Einwurf-
säule. Zudem trägt der ZEBA die Unterhaltskos-
ten (Reinigung, Reparaturen usw.) während der 
gesamten «Lebensdauer» der UFC-Anlagen.

4. Entsorgungsplanung und Gehdistanzen
Gemäss Bundesgerichtsurteil ist eine Gehdistanz 
von 350 Metern zu einem UFC zulässig. Die Ge-
meinde Baar strebt jedoch kürzere Gehdistanzen 
von rund 200 Metern an.

Sie erhofft sich dadurch eine höhere Akzeptanz 
der Bevölkerung. Die UFC sollen zu Fuss gut 
erreichbar und an verkehrstechnisch zweckmässi-
gen Standorten gelegen sein. Damit dies erreicht 
werden kann, sind auch Investitionen der Ge-
meinde notwendig. Für die flächendeckende Aus-
rüstung der Einwohnergemeinde Baar werden 
gemäss dem im Jahr 2019 ausgearbeiteten UFC-
Konzept rund 170 Unterflurcontainer benötigt.

Es handelt sich dabei um eine rollende Planung 
während der nächsten zehn Jahre, welche teil-
weise von den Bauaktivitäten und zum grossen 
Teil von der Bereitschaft der Liegenschaftseigen-
tümerinnen und -eigentümer abhängig ist, oder 
die sich auch aufgrund von anderen, heute nicht 
bekannten Einflussgrössen noch leicht verändern 
kann.

Per Ende 2019 standen in der Gemeinde Baar 
total 26 Einwurfsäulen für gebührenpflichtige 
Säcke zur Verfügung, einige weitere Anlagen sind 
in Planung.

UFC in neuen Siedlungen
Beim Neubau von grösseren Siedlungen mit über 
30 Wohnungen kann die Einwohnergemeinde 
die Erstellung von UFC im Rahmen der Baube-
willigung anordnen. Die Bauarbeiten können in 
diesen Fällen mit dem Wohnungsbau kombiniert 
werden und sind dadurch günstiger.

UFC in bestehenden Siedlungen
Bei bestehenden Siedlungen oder einzelnen Häu-
sern müssen zur Auslastung der UFC Einzugsge-
biete definiert werden. Die Liegenschaftseigen-
tümerinnen und -eigentümer müssen deshalb 
Verständnis aufbringen, dass weitere Anwohne-
rinnen und Anwohner im Einzugsgebiet den UFC 
mitbenützen dürfen.

5. Ungedeckte Kosten
Die Erstellung von UFC auf privaten Grundstü-
cken bedarf des Abschlusses eines verwaltungs-
rechtlichen Vertrages, in welchem sämtliche De-
tails für die Erstellung und den Betrieb geregelt 
und die Vertragsdauer von 50 Jahren gesichert 
werden.

Erfahrungsgemäss fallen bei der Erstellung von 
UFC ohne gleichzeitigem Gebäudeneubau Tief-
baukosten und Nebenkosten von durchschnittlich 
CHF 18’000.– an. Diese Kosten sind abhängig 
von Gelände, Untergrund, Lage usw. Um das 

Beispiel eines gut zugänglichen Standorts
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vorgegebene Ziel der flächendeckenden Umset-
zung der UFC-Strategie bis ins Jahr 2030 sowie 
eine kürzere Distanz von rund 200 Metern zu 
erreichen, ist es notwen dig, dass die Einwoh-
nergemeinde Baar allfällige restliche, nicht vom 
ZEBA gedeckte Tiefbaukosten sowie Nebenkos-
ten übernimmt. Gleichzeitig ist es bei der Umset-
zung des UFC-Konzeptes erforderlich, dass viele 
Standorte auch auf gemeindeeigenen Grundstü-
cken realisiert werden.

6. Aufgaben / Kosten
Allgemein 
Der ZEBA übernimmt in allen Fällen die 
Kosten der UFC-Anlage und leistet einen Kosten-
beitrag von CHF 10’000.– pro Einwurfsäule an 
die Tiefbauarbeiten.

Ausgangslage 1 
Bei Neubauten mit mehr als 30 Wohn einheiten 
ist die Grundeigentümerschaft gleichzeitig Bau-
herrin und trägt die Kosten der restlichen Tiefbau-
arbeiten. Der Beitrag des ZEBA fliesst direkt zur 
Bauherrschaft.

Ausgangslage 2 
Bei Neubauten mit weniger als 30 Wohneinheiten 
ist die Grundeigentümerschaft gleichzeitig Bauher-
rin. Die Gemeinde Baar trägt die Kosten der restli-
chen Tiefbauarbeiten sowie die Neben kosten. Der 
Beitrag des ZEBA fliesst zur Gemeinde.

Ausgangslage 3 
Bei bestehenden Bauten auf privaten Liegen-
schaften sowie beim Bau von UFC auf gemeinde-
eigenen Liegenschaften ist die Gemeinde Baar 
Bauherrin. Sie trägt allfällige restliche Tiefbau-
kosten sowie die Nebenkosten. Der Beitrag des 
ZEBA fliesst an die Gemeinde.

Voraussetzung für die Mitfinanzierung von 
UFC-Anlagen durch Beiträge des ZEBA und der 
Gemeinde Baar ist der Abschluss eines verwal-
tungsrechtlichen Vertrages.

7. Finanzielle Auswirkungen auf die  
Gemeinde Baar

Es wird mit der Erstellung von zusätzlichen 140 
UFC gerechnet. Rund 40 UFC müssen nach 
Ausgangslage 1 von privaten Grundeigentümern 
erstellt werden und tangieren deshalb die Ge-
meinde finanziell nicht.

Der Einwohnergemeinde Baar verbleiben bei 
Ausgangslage 2 + 3 nach Abzug des ZEBA-Bau-
kostenbeitrages gemäss bisheriger Erfahrungs-
zahlen Nettoaufwendungen von durchschnittlich 
CHF 8’000.– pro Einwurfsäule. Dieser Betrag 
beinhaltet die Tiefbaukosten, allfällige Neben-
kosten der Gemeinde, Kosten für genaue Stand-
ortabklärungen, Baugesuche, Baubewilligungen, 
Verträge usw.

Für diese rund 100 UFC, bei welchen die Ge-
meinde als Bauherrin agiert oder gemeindliche 
Beträge geleistet werden, wird mit Bruttoauf-
wendungen in der Höhe von insgesamt CHF 
1.8 Mio. gerechnet. Unter Berücksichtigung der 
Rückvergütung des ZEBA von CHF 1.0 Mio. 
an die Tiefbaukosten verbleibt der Gemeinde 
ein Nettofinanzierungsbetrag von insgesamt 
CHF 0.8 Mio.

UFC-Anlage mit drei Einwurfsäulen
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Die Investitionsbeiträge der Gemeinde an Dritte 
sowie die Kosten für eigene Anlagen werden ge-
mäss §14 des Gesetzes über den Finanzhaushalt 
des Kantons und der Ge meinden (Finanzhaus-
haltsgesetz) ab dem Jahr der Realisierung linear 
mit 3 % pro Jahr abgeschrieben. Die Finanzierung 
mit eigenen Mitteln ist sichergestellt.

Für die aktive Umsetzung der UFC-Strategie mit 
ihren umfangreichen und vielfältigen Aufgaben 
sind für die Projektleitung 40 Stellenprozente 
budgetiert.

8. Folgen bei einer Ablehnung des Kredit-
antrages

Bei einem Nein an der Gemeindeversammlung 
zum Kreditantrag behält die vom ZEBA definierte 
UFC-Strategie, welche im Reglement über die 
Abfallbewirtschaftung des ZEBA festgelegt wur-
de, weiterhin ihre Gültigkeit. Das heisst, dass ab 
dem Jahr 2030 keine Rollcontainer mehr entleert 
oder am Strassenrand stehende Abfallsäcke mit-
genommen würden.

Die gemeindlichen Förderbeiträge bei Neubauten 
unter 30 Wohneinheiten sowie bei bestehen-
den Bauten würden entfallen. Eine zeitgerechte 
Umsetzung der verbindlichen UFC-Strategie des 
ZEBA wäre stark gefährdet und es müsste ein 
neues gemeindliches UFC-Konzept mit bedeu-
tend weniger Standorten ausgearbeitet werden. 

Die Folge davon wäre ein Abweichen von der 
Gehdistanz von rund 200 Metern und eine Aus-
richtung auf das Bundesgerichtsurteil, welches 
Gehdistanzen von 350 Metern zu einem UFC vor-
sieht. Dies würde eine starke Komforteinbusse 
für die Baarer Bevölkerung bedeuten.

Eine Genehmigung des Kredites ermöglicht hin-
gegen die geforderte Umsetzung der UFC-Strate-
gie des ZEBA und die Realisierbarkeit der vorge-
sehenen Distanz von rund 200 Metern, wodurch 
eine grössere Akzeptanz der Bevölkerung und 
der Grundeigentümerschaften für die UFC-Um-
stellung erreicht würde.

9. Fazit des Gemeinderates
Im Auftrag der elf Zuger Gemeinden betreibt der 
ZEBA beispielhaft eine ökonomische und öko-
logische Abfallentsorgung. Damit diese Erfolgs-
geschichte weiterentwickelt werden kann, muss 
die UFC-Strategie umgesetzt werden. Sämtliche 
Gemeinden im Kanton Zug unterstützen diese 
Strategie und der Gemeinderat Baar möchte sie 
auf seinem Gemeindegebiet mittragen.

In der Gemeinde Baar wurden bislang hinsichtlich 
Sauberkeit und Hygiene mit den UFC sehr gute 
Erfahrungen gemacht.

Für die flächendeckende Umsetzung bedarf 
es auch der Zustimmung von privaten Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentümern.

Der Gemeinderat will mit dem Kreditantrag fol-
gende Hauptziele erreichen:

 – Umsetzung der verbindlichen UFC-Strategie 
bis ins Jahr 2030.

 – Hohe Akzeptanz der Bevölkerung dank kurzer 
Gehdistanzen zu einer UFC-Anlage.

 – Hohe Akzeptanz der Grundeigentümer, welche 
die Entsorgung der gebührenpflichtigen Keh-
richtsäcke auf ihrem Grundstück ermöglichen 
und deshalb keine ungedeckten Kosten zu 
tragen haben.

 – Optimierung der Entsorgungssituation.

UFC-Anlage in Kombination mit Containern für Grünabfälle
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11. Mengen- / Kostenzusammenstellung

Antrag
Für die Umsetzungsstrategie Unterflurcontainer 
sei ein Bruttokredit von CHF 1.8 Mio. (inkl. 7.7 % 
MWST) zu genehmigen.

10.  Stellungnahme der Kommissionen

10.1  Verkehrs- und Tiefbaukommission
Die Verkehrs- und Tiefbaukommission hat den 
Kreditantrag Unterflurcontainer an der Sitzung 
vom 16. März 2020 behandelt. Aufgrund der 
Corona-Situation wurde die Sitzung der VTK 
mit einer reduzierten Teilnehmerzahl durchge-
führt. Die fünf anwesenden Kommissionsmit-
glieder (von total neun) haben das Vorhaben 
einstimmig gutgeheissen. 

10.2  Rechnungs- und Geschäftsprüfungs- 
  kommission
Die Delegiertenversammlung des ZEBA hat 
am 5. November 2018 beschlossen, den 
Hauskehricht ab 2030 nur noch in Unterflur-
containern (UFC) zu sammeln. Die Gemeinde 
Baar, die dem Zweckverband ZEBA angehört, 
hat die Vorgaben des ZEBA umzusetzen. An-
sonsten wird die Kehrichtabfuhr durch den 
ZEBA nicht mehr vorgenommen. 

Für die Errichtung der Unterflurcontainer (UFC) 
beantragt der Gemeinderat einen Kredit von 
CHF 1.8 Mio. Der Zweckverband ZEBA erstat-
tet der Gemeinde pro Einwurfsäule eine Rück-
vergütung von CHF 10’000.–. Bei geschätzten 
100 Einwurfsäulen kann somit mit ca. CHF 
1.0 Mio. Rückvergütung gerechnet werden.

Die Einrichtung der UFC bedingt einen grösse-
ren personellen Mehraufwand, da mit jedem 
privaten Grundeigentümer ein verwaltungs-
rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden 
muss. Für die Projektleitung sind im Budget 
2020 bereits 40 Stellenprozente vorgesehen. 
Die RGPK erwartet, dass zuerst alle internen 
Ressourcen – auch abteilungsübergreifend – 
geprüft werden, bevor es zu einer Neueinstel-
lung kommt.

Die RGPK erachtet die Kostenschätzung pro 
Anlage als realistisch sowie die Aufteilung der 
Kosten bei den diversen Ausgangslagen als 
gerecht. Der Kreditantrag für die Erstellung 
von UFC wird einstimmig unterstützt.

In die Umgebung eingebettete UFC-Anlage mit einer 
Einwurfsäule

ca. 170 UFC zu realisieren
ca. –30 UFC bereits realisiert
 –40 UFC >30 Wohneinheiten
ca. 100 UFC zur Finanzierung

100 x CHF 18’000.– CHF 1.8 Mio. Bruttokredit
100 x CHF 10’000.– CHF 1.0 Mio. Beitrag ZEBA
100 x CHF 8’000.– CHF 0.8 Mio. Nettokredit
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Traktandum 8

Hopp-la Baar – Neugestaltung Spielplatz Sternmatt 1 und Zugerweg zu 
einem intergenerativen Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsparcours – 
Genehmigung Baukredit

1. Ausgangslage
Die Stiftung Hopp-la (www.hopp-la.ch) unter-
stützt Gemeinden bei der bedürfnisgerechten 
Planung und Finanzierung von intergenerativen 
Bewegungsangeboten. Hopp-la fördert die kör-
perliche Gesundheit aller Generationen und leis-
tet einen Beitrag zur Prävention von chronischen 
Krankheiten infolge Bewegungsmangel sowie zur 
Sturzprävention. Die Vision von Hopp-la – Jung 
und Alt miteinander in Bewegung zu bringen – 
erfolgt auf zwei Ebenen. 

Einerseits ermöglicht Hopp-la die Verbindung 
der Generationen möglichst nahe am Alltag der 
Menschen (z. B. gemeinsame Bewegungsnach-
mittage einer Kindertagesstätte (Kita) mit einer 
Seniorengruppe). Dies geschieht durch den Auf-
bau eines Netzwerkes aus der Zivilbevölkerung, 
Akteuren und Verwaltung, welches diese Vision 
nachhaltig umsetzt und lebt. Andererseits setzt 
Hopp-la auf generationengerechte Bewegungs- 
und Begegnungsräume und entsprechender 
Infrastruktur im öffentlichen Raum. Hierfür wur-
den u. a. Geräte entwickelt, welche von Jung bis 
Alt auf spielerische Weise gemeinsam genutzt 
werden können. Die Stiftung Hopp-la wird dabei 
unterstützt und wissenschaftlich begleitet vom 
Departement für Sport, Bewegung und Gesund-
heit der Universität Basel.

Mit dem Projekt Hopp-la verbreitet die Stiftung 
Hopp-la – den jeweiligen Verhältnissen entspre-
chend – schweizweit die Philosophie «Genera-
tionen in Bewegung». Ziel des Projektes ist es, 
gesundheitsförderliche Lebenswelten und einen 
gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. 

Hopp-la antwortet damit auf verschiedene ge-
sellschaftliche Fragen bzw. Herausforderungen 
wie die Individualisierung, die zunehmende 

Vereinsamung, den Bewegungsmangel und die 
demografische Alterung. Durch die alltagsnahe 
Förderung von intergenerativer Bewegung und 
Begegnung leistet Hopp-la einen Beitrag an den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die phy-
sische, psychische und soziale Gesundheit.

Die Gemeinde Baar wurde von der Stiftung 
Hopp-la angefragt, ob sie im Kanton Zug als 
Pilotgemeinde beim Bewegungs- und Gesund-
heitsförderungsprojekt Hopp-la mitwirken möch-
te. Der Gemeinderat zeigte für die Philosophie 
Hopp-la Interesse, setzte zur Bearbeitung des 
Projektes eine Arbeitsgruppe ein und erteilte 
der Fachstelle Spielraum aus Bern den Auftrag 
zu prüfen, wie und wo in Baar ein generationen-
verbindender Spiel-, Bewegungs- und Begeg-
nungsparcours im öffentlichen Raum eingerichtet 
werden könnte. Der Gemeinderat favorisierte 
aufgrund der Ergebnisse aus der Vorstudie für die 
Realisierung des Projektes Hopp-la die Standorte 
Spielplatz Sternmatt 1, den Zugerweg und den 
Platz vor dem Schwesternhaus. 

Im Rahmen einer Projektorganisation Hopp-
la wurde anschliessend das Projekt in engem 
Kontakt mit der Stiftung Hopp-la und der Pro 
Senectute Kanton Zug abteilungsübergreifend 
weiterbearbeitet. Verwaltungsintern sind alle 
Abteilungen in die Projektarbeit integriert. Erfreu-
licherweise zeigten sich bei der Herausforderung 
dieser interdisziplinären Zusammenarbeit neue 
und erfolgreiche Wege, welche auch auf andere 
Gemeindeprojekte eine positive Ausstrahlung 
haben.

Ebenfalls in die Überlegungen miteinbezogen 
wurden die katholische Kirchgemeinde Baar als 
Besitzerin der Nachbarliegenschaft beim Spiel-
platz Sternmatt 1 sowie die Bürgergemeinde als 
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Besitzerin der Nachbarliegenschaft beim Schwes-
ternhaus. Die Architekten der geplanten Schul-
anlage Sternmatt 1 sind über das Projekt Hopp-la 
in Kenntnis gesetzt worden, so dass allfällige 
Synergien bei der Planung beider Projekte be-
rücksichtigt werden können.

Die Stiftung Hopp-la stellte ab Beginn des Projek-
tes eine Fachberaterin für den Aufbau in Baar zur 
Verfügung. Zudem beteiligt sie sich an den Infra-
strukturkosten für intergenerative Bewegungs-
elemente sowie an den Kosten für die Projekt-
begleitung. Zwischen der Stiftung Hopp-la und 
der Gemeinde Baar wurde eine entsprechende 
Vereinbarung abgeschlossen.

2. Projektplanung 
Im «Dorf Baar» soll durch das Projekt Hopp-la für 
alle Generationen ein niederschwelliger Zugang 
zu Spiel- und Bewegungsinseln entstehen. Durch 
eine einladende Gestaltung der Plätze, die Art 
der Spielgeräte sowie der begleitenden Aktivitä-
ten ermöglicht das Projekt ein vermehrtes Mit-
einander statt ein Nebeneinander von Jung bis 
Alt. In diesem Sinne wurde im Hinblick auf die 

geplante Attraktivitätssteigerung des Dorfkerns 
das Projekt zur Realisierung eines Hopp-la-Par-
cours angegangen. 

2.1 Infrastruktur – Hopp-la Parcours in Form 
von Spiel- und Bewegungsinseln

Etappe 1 (Spielinsel Sternmatt 1):
Die periodischen Kontrollen des Werkdienstes, 
ein Augenschein im Rahmen einer Begehung 
sowie Rückmeldungen aus der Bevölkerung am 
Hopp-la-Mitwirkungsanlass vom 21. September 
2019 wie auch eine Online-Umfrage haben erge-
ben, dass eine Auffrischung und Neugestaltung 
des Spielplatzes Sternmatt 1 befürwortet wird. 
Die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen und 
sanierungsbedürftig. Ziel ist es, den Spielplatz 
Sternmatt 1 im Sinne der Hopp-la Philosophie 
(Generationen in Bewegung) neu zu gestalten. 

Die Mitwirkung stiess bei der Bevölkerung auf 
reges Interesse und hat aufgezeigt, dass der 
bestehende Spielplatz Sternmatt 1 bereits heute 
ein beliebter Spiel- und Aufenthaltsort sowohl 
für Kinder und deren Bezugspersonen wie auch 

Hopp-la Mitwirkungsanlass vom 21. September 2019 (Quelle: Stiftung Hopp-la)
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für ältere Menschen ist. Es wurden vor allem 
Balancier- und Klettermöglichkeiten, Schaukeln, 
Rutschen und eine Spielburg gewünscht. Es 
zeigte sich, dass Sand und Wasser auf keinen 
Fall fehlen dürfen. Einige befürworteten zudem 
verschiedene Sitzmöglichkeiten und Picknick- 
Tische in schattigen Bereichen. Auch einfache 
und temporäre Verpflegungsmöglichkeiten wur-
den sehr begrüsst. 

Kritisch wurden dagegen der Zustand der sani-
tären Einrichtungen und das Tunnelsystem im 
Hügel bewertet. Die Überquerung der Sternmatt-
strasse vom Spielplatz bis zum Zugerweg wurde 
für Kinder als unübersichtlich und gefährlich ein-
gestuft. Es kamen viele Ideen zur Beruhigung der 
Strasse zusammen. 

Die partizipative Vorgehensweise hat sich ge-
lohnt. Es war ein bewegtes, erfreuliches Mit-
einander und die Ideen der Bevölkerung haben 
die Planer zu einer tollen Gestaltung des Hopp-la 
Parcours inspiriert.

Etappe 2 (Zugerweg):
Die Verbindung vom Spielplatz Sternmatt 1 über 
den Zugerweg bis zum Platz vor dem Schwes-
ternhaus soll im Rahmen des Projektes als Hopp-
la Parcours aufgewertet werden. Im Bereich der 
Spielwiese Dorfmatt sollen, ebenfalls aufgrund 
von Ideen aus der Bevölkerung, Hopp-la Spiel- 
und Bewegungsgeräte montiert werden. Speziell 
ist dabei dem Strassenübergang beim Kino Lux 
und beim ehemaligen Brothüsli Rust Beachtung 
zu schenken. 

Etappe 3 (Vorplatz Schwesternhaus):
Durch eine Umgestaltung des Platzes vor dem 
Schwesternhaus soll eine zusätzliche Attraktivi-
tätssteigerung erreicht werden.

Auch hier sollen im Sinne von Hopp-la Bewe-
gungselemente installiert und das Element 
Wasser in Form eines interaktiven Wasserspiels 
erhalten werden. Auch der aktuell vor Ort plat-
zierte Räbegäuggel wird bei der Umgestaltung 
des Vorplatzes zum Schwesternhaus im Rahmen 

der 3. Etappe einbezogen und weiterhin einen 
Ehrenplatz einnehmen. Zudem wird bei der 
Planung darauf geachtet, dass für traditionelle 
Anlässe (z. B. Fasnacht und Chilbi) der Platz wie 
bis anhin genutzt werden kann. 

Diese 3. Etappe ist nicht Bestandteil des bean-
tragten Baukredites und kann mit einem Spon-
soringbeitrag realisiert werden. Denn nebst der 
Stiftung Hopp-la hat die Gemeinde Baar erfreu-
licherweise von einer weiteren Stiftung eine 
Zusage für ein Sponsoring im Rahmen des Hopp-
la Projektes erhalten. Die Familie Larsson-Ro-
senquist Stiftung ist bereit, die Finanzierung des 
interaktiven Wasserspiels zu übernehmen. Der 
namhafte Beitrag wird es möglich machen, der 
Bevölkerung zur Gestaltung des Vorplatzes beim 
Schwesternhaus im Rahmen der Investitions-
rechnung eine ausgeglichene Rechnung für die  
3. Etappe des Projektes zu präsentieren.

Zur konkreten Gestaltung des Platzes vor dem 
Schwesternhaus wurde die Bevölkerung erneut 
zu einem Mitwirkungsanlass eingeladen, welcher 
am Mittwoch, 23. September 2020 stattgefun-
den hat.

Weitere Etappen nicht ausgeschlossen
Für die künftige Weiterentwicklung des Projektes 
ist die Gemeinde offen, weiteren Exponenten 
aus Wirtschaft und Gesellschaft, welche die 
Hopp-la Philosophie unterstützen möchten,  
eine Plattform für Sponsoring zur Verfügung zu 
stellen. 

2.2 Vorprojekt Infrastruktur 
Aktuell kommt mit dieser Vorlage der Baukredit 
der Etappen 1 und 2 zur Abstimmung. Für die 
dafür favorisierten Standorte im Dorfzentrum von 
Baar hat die Fachstelle Spielraum, unter Einbezug 
der Inputs aus der Bevölkerung, ein Vorprojekt 
erarbeitet, wie der Spielplatz Sternmatt 1 und 
der Zugerweg im Sinne der Hopp-la Philosophie 
umgestaltet und zu lebendigen Begegnungsor-
ten für alle Generationen werden können. Über-
legungen aus der Baarer Stadtanalyse und dem 
Landschaftsentwicklungskonzept LEK zur Ge-
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staltung des öffentlichen Raumes wurden dabei 
mitberücksichtigt. In der Gestaltung werden vor-
wiegend natürliche Materialien verwendet, und 
standortgerecht werden einheimische Pflanzen 
gesetzt.

Das Gelände auf der Spiel- und Bewegungs-
insel Sternmatt 1 soll für alle Generationen mit 
einem etwas weniger hohen Hügel, mit weiteren 
Bäumen und Nischen wie auch attraktiven Spiel-
geräten und Spielmaterialien (z. B. Balancier- und 
Kletterstrukturen, Schaukel, Wasser und Sand so-
wie einer Spielburg auf dem Hügel) neugestaltet 
werden. Weiter sind eine hindernisfreie und mo-
bile Toilettenanlage (z. B. ein Kompotoi) sowie ein 
überdachter Begegnungsort mit einem kleinen 
Kiosk für Verpflegungsmöglichkeiten angedacht. 
Auch der Bücherschrank soll auf der Spiel- und 
Bewegungsinsel Sternmatt 1 weiterhin einen 
Platz haben. Der Asphalt soll zudem durch einen 
spielplatzgerechten und rollstuhlgängigen Boden-
belag ersetzt werden. 

Entlang des Zugerwegs werden Hopp-la Bewe-
gungsgeräte und ev. Move-Art (vgl. Bild Gestal-

tung Zugerweg, S. 19) platziert, so dass von der 
Spiel- und Bewegungsinsel Sternmatt 1 über den 
Zugerweg ein Parcours entsteht, der dann – wie 
vorgängig beschrieben – in der 3. Etappe bis zum 
Schwesternhaus weiterentwickelt werden soll. 

Die Fachstelle Spielraum aus Bern ist nebst der 
bereits erfolgten Planung des Vorprojektes auch 
für die Ausführungsplanung verantwortlich. Die 
Umsetzung soll nach der Baubewilligung soweit 
möglich mit lokalen und regionalen Betrieben, 
inkl. dem gemeindlichen Werkhof, erfolgen. 

2.3 Hopp-la Begleitprogramme 
Nebst der Infrastruktur ist es ein Ziel von Hopp-
la, regelmässig kostenlose Bewegungs- und Be-
gegnungsangebote für alle Generationen bei den 
öffentlich zugänglichen Spiel- und Bewegungsin-
seln bzw. Spielgeräten zu organisieren, welche 
von Kindern und Erwachsenen gemeinsam ge-
nutzt werden können (z. B. Gleichgewichtskurse 
an den Geräten oder verschiedene Aktivitäten auf 
dem Hopp-la Parcours). Diese Angebote sollen 
auch in Baar, nach dem Erstellen der Spiel- und 
Bewegungsinseln, organisiert werden. 

Hopp-la Mitwirkungsanlass vom 21. September 2019 (Quelle: Silvan Meier)
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Zudem gibt es Begleitprogramme, welche aus-
serhalb des Parcours stattfinden können, wie das 
Hopp-la Tandem und das Hopp-la Fit. 

Bereits seit Februar 2019 läuft in den Alters-
heimen Baar das Hopp-la Tandem. Im Abstand 
von zwei Wochen treffen sich dabei Kinder aus 
Tagesstätten (Kitas) mit den älteren Menschen 
im Altersheim Bahnmatt zu Bewegung, Spiel und 
Spass. Die Vision des Angebots Hopp-la Tandem 
ist eine nachhaltige, intergenerative Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung im institutionellen 
Rahmen. 

Auch das Hopp-la Fit ist im Frühling 2019 an-
gelaufen. Jeweils am Freitagnachmittag treffen 
sich von 14.30–15.30 Uhr Kinder aus drei Kitas 
mit Seniorinnen und Senioren auf der Wiese 
Martinspark zu Bewegung, Spiel und Spass. Die 
Hopp-la Fit Bewegungslektionen stärken die Ge-
sundheit, indem sowohl trainingswissenschaftli-
che als auch soziale Aspekte zur Förderung von 
intergenerativen Beziehungen im Fokus stehen. 
Das Angebot wird von ausgebildeten Hopp-la Fit 
Leiterinnen betreut. 

Eine Fachfrau für Gesundheitsförderung und 
Prävention koordiniert für die Gemeinde die An-
gebote im Rahmen von Hopp-la Fit und Hopp-la 
Tandem. In Zukunft soll auch eine Begleitgruppe 
mit freiwillig Tätigen für die nachhaltige Weiter-
entwicklung der Hopp-la Aktivitäten zuständig 
sein.

Das Angebot von Hopp-la Fit und Hopp-la Tan-
dem ist für die Bevölkerung kostenlos und wird 
zu 50 % von der Stiftung Hopp-la und zu 50 % 
von der Gemeinde bzw. den Altersheimen Baar 
finanziert. 

3. Kostenzusammenstellung Baukredit 
Die Baukosten (+/– 10 %) wurden durch die be-
auftragten Planer aufgrund von Erfahrungszahlen 
ermittelt und setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten

Parcours Zugerweg

Vorbereitungsarbeiten CHF 6’000.–
Umgebungsgestaltung CHF 46’000.–
Ausstattung CHF 149’000.–
Reserve Unvorhergesehenes CHF 5’000.–
Zwischentotal CHF 206’000.–

Total Baukosten brutto CHF 705’000.–

Investitionseinnahmen werden mit einem Beitrag 
der Stiftung Hopp-la im Betrag von CHF 70’000.– 
generiert.

Der Baukredit erhöht oder senkt sich bis zum 
Zeitpunkt der Vertragsanfertigung entsprechend 
der Teuerung des Zürcher Baukostenindexes, 
Stand April 2019. Nach Vertragsabschluss erfolgt 
die Teuerungsberechnung aufgrund der jeweili-
gen ausgewiesenen Teuerung.

4. Termine
Baubeginn 1. und 2. Etappe: Frühling 2021
Fertigstellung: Sommer 2021

5. Finanzierung und Folgekosten
Ausgangspunkt einer Abschreibung nach be-
triebswirtschaftlichen Überlegungen bildet die 
Bruttoinvestition von CHF 705’000.–. Dieser 
Betrag wird mit einem Zinssatz von 2.5 % linear 
abgeschrieben.

Spielinsel Sternmatt

Vorbereitungsarbeiten CHF 43’000.–
Umgebungsgestaltung CHF 152’000.–
Ausstattung CHF 288’000.–
Reserve Unvorhergesehenes CHF 16’000.–
Zwischentotal CHF 499’000.–
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Ein Teil der Arbeiten zur Umsetzung des Projek-
tes können durch gemeindeinterne Leistungen 
des Werkdienstes erbracht werden. 

Die jetzigen Unterhaltskosten des Spielplatzes 
Sternmatt belaufen sich auf jährlich CHF 5’000.–. 

Die Betriebskosten für Löhne, Sozialleistungen 
sowie Sach- und Betriebsaufwand betragen 
nach der Umgestaltung des Spielplatzes und des 
Zugerwegs jährlich CHF 22’000.–. Der Unterhalt 
besteht aus visuellen Routineinspektionen (wö-
chentlich), operativen Inspektionen (2 x jährlich), 
Hauptinspektion (jährlich), Grünpflege, Unterhalt 
Geräte und Anlagen, Reparaturen sowie Strom- 
und Wasserverbrauch. 

Weitere rund CHF 20’000.– fallen für die jährliche 
Projektbegleitung und die Aktivitäten im Rahmen 
der Begleitprogramme zum Parcours an. Die 
Stiftung Hopp-la beteiligt sich an diesen Projekt-
kosten im Rahmen einer Anschubfinanzierung 
(u. a. für Hopp-la Fit und Hopp-la Tandem Kurse) 
mit maximal CHF 20’000.–. 

Die Folgekosten präsentieren sich somit wie 
folgt:

Unterhalt CHF 22’000.– 
Partizipative Entwicklung und
Durchführung von Aktivitäten CHF 20’000.–

Beitrag an die Folgekosten: 

Anschubfinanzierung  
der Stiftung Hopp-la CHF 20’000.–

In regelmässigen Abständen werden Fachper-
sonen die Bevölkerung in die neuen Spiel- und 
Bewegungsgeräte einführen. Auch wird ein auf 
die lokalen Bedürfnisse angepasstes generatio-
nenverbindendes Begleitprogramm angeboten, 
welches von einer Hopp-la Begleitgruppe koordi-
niert wird. Lokale Organisationen, Schulen und 
Vereine werden eingeladen, Ideen einzubringen.

6. Pläne
Die Pläne zum vorliegenden Projekt sind auf den 
folgenden 4 Seiten ersichtlich.

Hopp-la Mitwirkungsanlass vom 21. September 2019 (Quelle: Silvan Meier)
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7.  Stellungnahmen der Kommissionen

7.1 Baukommission
Die Baukommission unterstützt das vorliegen-
de Projekt Hopp-la einstimmig. Gleichzeitig 
regt sie an, dass der vorgesehene mobile 
Kiosk noch einmal hinterfragt werden soll. Aus 
Sicht der Baukommission ist vor der Reali-
sierung des Kiosks zwingend ein Betriebs-
konzept vorzulegen, damit der Betrieb durch 
und für Dritte klar geregelt werden kann. Der 
Betrieb des Kiosks soll keine Aufgabe der 
Gemeinde sein. Weiter wäre aus Sicht der 
Baukommission eine definitive Lösung mit 
einer grösseren und geschlechtergetrennten 
WC-Anlage zu bevorzugen und anzustreben.

7.2 Fachkommission für Altersfragen
Die Fachkommission für Altersfragen hat sich 
in den verschiedenen Projektphasen mehr-
mals mit Hopp-la befasst. Die Kommission 
begrüsst die Zielsetzungen des Projektes, 
welche zur Bewegungs- und Gesundheitsför-
derung der Bevölkerung beitragen. Gerade für 
ältere Menschen sind Bewegung und soziale 
Kontakte wichtige Aspekte. Das Projekt trägt 
generationenübergreifend auf eine spieleri-
sche Art und Weise zur guten Lebensqualität 
bei. 

Die Kommission erachtet es als wichtig, dass 
die Freizeit wieder vermehrt gemeinsam im 
Freien und nicht zu Hause vor dem PC, dem 
Handy oder der Spielkonsole genutzt wird. 

Anregen möchte die Kommission, dass 
dem Punkt «Sturzgefährdung» in Bezug auf 
Stolperfallen und Bodenbeläge die nötige 
Beachtung geschenkt wird. Die Hopp-la Be-
gegnungszonen müssen auch mit Rollatoren 
und Rollstühlen gut befahrbar sein. Ebenso 
sind hindernisfreie sanitäre Anlagen wichtig. 
Die Information der Bevölkerung wie auch 
Animation und Verpflegungsmöglichkeiten vor 
Ort sind der Kommission ebenfalls wichtige 
Anliegen. 

7.3 Familienkommission
Die Familienkommission befürwortet das Pro-
jekt einstimmig. Sie empfiehlt zu beachten, 
dass das Konzept des Kioskes gründlich und 
sorgfältig geplant werden soll. Dabei spielt 
auch die Frage des Alkoholausschankes eine 
Rolle. Saisonale und wetterabhängige Be-
triebe sind erfahrungsgemäss anspruchsvoll, 
wenn sie Erfolg und Bestand haben sollen. 

Die Familienkommission befürwortet zudem 
den barrierefreien Zugang zur Toilettenanlage. 

7.4 Kinder- und Jugendkommission
Die Kinder- und Jugendkommission hat an den 
Kommissionssitzungen laufend vom Hopp-la 
Projekt mit der Neugestaltung des Spielplat-
zes Sternmatt 1 zu einem intergenerativen 
Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsparcours 
(Spielinsel Sternmatt 1 und Zugerweg) Kennt-
nis genommen. Letztmals ist an der Sitzung 
vom 23. Januar 2020 über den aktuellsten 
Stand der Dinge orientiert worden. 

Im Austausch und Beratungsgespräch hat sich 
gezeigt, dass die Mitglieder der Kinder- und 
Jugendkommission grossmehrheitlich positiv 
gegenüber diesem Projekt und dessen Rea-
lisierung eingestellt sind. Der generationen-
verbindende Hopp-la Gedanke und die Auf-
wertung des bestehenden, jedoch in die Jahre 
gekommenen Spielplatzes Sternmatt 1 haben 
einen sehr grossen Zuspruch erhalten.

Bei der Umsetzung des Hopp-la Projektes ist 
einem fliessenden Übergang zum Erweite-
rungsprojekt der Schule Sternmatt grosses 
Gewicht beizumessen und eine Verbesserung 
bei der Nutzung der bestehenden Strasse zu 
prüfen.

Es ist weiter mit viel Vorfreude und Zuversicht 
auf die zu erwartende Magnetwirkung eines 
Wasserspiels und das grosse Potenzial zur 
Belebung des Schwesternhaus-Vorplatzes hin-
gewiesen worden.
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7.5 Rechnungs- und Geschäftsprüfungs- 
 kommission
Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 28. No-
vember 2018 und Schreiben an die RGPK vom 
12. März 2019 rechnete man mit Totalkosten 
für die Gemeinde von CHF 200’000.– bis 
CHF 250’000.–. Jetzt belaufen sich die  
Totalkosten für die Gemeinde auf CHF 
635’000.–.

Die RGPK ist einstimmig dafür, dass die Spiel-
geräte beim Spielplatz Sternmatt 1 in den 
nächsten Jahren erneuert werden. Für den 
Kiosk soll vorgängig der Bedarf nachgewiesen 
und ggf. ein Betriebskonzept erstellt werden, 
wie es auch die Baukommission fordert. Es 
soll weiter geprüft werden, ob eine Sanierung 
der bestehenden WCs möglich ist und eine 
definitive Lösung angestrebt werden. Die 
Kosten für die Neugestaltung des Spielplatzes 
Sternmatt 1 werden mit CHF 499’000.– ver-
anschlagt, was aus Sicht der RGPK sehr hoch 
ist. Die RGPK bittet den Gemeinderat, die 
Kosten nochmals zu prüfen und Einsparungen 
vorzunehmen.

Die RGPK ist einstimmig für die Neugestal-
tung des Zugerwegs. Die Kosten für den 
Zugerweg werden mit CHF 206’000.– ver-
anschlagt. Auch hier soll geprüft werden, ob 
noch Kosteneinsparungen vorgenommen 
werden können.

Antrag
Für die Neugestaltung des Spielplatzes Stern-
matt 1 sowie des Zugerwegs sei ein Baukredit 
von CHF 705’000.– zu bewilligen.

Hopp-la Parcours (Quelle: Stiftung Hopp-la)
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Traktandum 9

Motion der glp Baar betreffend «Nachhaltige Investitionen für die Ein-
wohner und für die Umwelt» – Entscheid über Erheblicherklärung

Am 26. November 2019 reichte die glp Baar die 
folgende Motion ein:

«Motion der glp Baar: Nachhaltige Investitio-
nen für die Einwohner und für die Umwelt

Begründung / Einführung
Die Gemeinde Baar konnte in den letzten Jahren 
erfreuliche Gewinne schreiben. Diese sind aber 
auch teilweise auf Investitionsstau bei lnfras-
trukturbauten wie Schulen zurückzuführen. Nach 
diesen Gewinnen werden bereits wieder Rufe 
nach Steuersenkungen laut. Würde Baar nicht 
bereits die steuergünstigste Gemeinde schweiz-
weit sein, wäre dies auch nicht per se zu kritisie-
ren. Weitere Steuersenkungen würden aber mit 
bekannten Wechselwirkungen auf die Mieten 
und andere Lebenshaltungskosten dem grössten 
Teil der Baarer Bevölkerung aber kaum Vorteile 
bringen und nur noch mehr Baarer Einwohner 
– welche oft in der Gemeinde oder im Kanton 
aufgewachsen sind – nötigen Mietobjekte aus-
serhalb des Kantons zu suchen. Dies hätte auch 
Auswirkungen auf die soziale Durchmischung 
und den sozialen Frieden. Es ist auch zu berück-
sichtigen, dass weitere Steuersenkungen auch 
im nationalen und internationalen Umfeld zu 
weiteren Problemen führen können.

Dies bedingt guter und weitsichtiger Investitio-
nen, denen die Steuererträge zugeführt werden 
können. Darum haben die Grünliberalen aus Baar 
sich überlegt, wie die Erträge sinnvoll und nach-
haltig investiert – und nicht einfach ausgegeben 
werden können.

Antrag
Der Gemeinderat wird dazu aufgefordert, einen 
Fonds einzurichten, welcher zur Finanzierung, 
Projektierung und Umsetzung von Projekten im 

Sinne der Energiewende, insbesondere der För-
derung von Photovoltaik dient.

Aufgabe
Grundaufgabe gemäss Antrag: Die Umsetzung 
soll im Rahmen der vorhandenen Finanzierung 
des Fonds erfolgen. Die Gelder sind in erster Li-
nie für die folgenden Aufgaben in erster Priorität 
zu verwenden. Finden sich über mehrere Jahre 
keine entsprechenden Projekte, können Projekte 
der zweiten Priorität finanziert werden.

Erste Priorität:
 – Errichtung von Photovoltaikanlagen auf allen 
Dächern im Besitz der Gemeinde, welche sich 
eignen unter Berücksichtigung der Effizienz 
gemäss Solarkataster.

 – Verhandlung und Errichtung von Photovol-
taikanlagen auf Gebäuden in der Gemeinde, 
welche in Besitz des Kantons oder «naheste-
hender» Organisationen sind wie die Schule 
Sonnenberg, Korporationen oder Vereinshäuser 
wie das des Schützenvereins.

 – Auf Dächern von privaten Eigentümern, sofern 
diese die Dachflächen der Gemeinde unent-
geltlich zur Verfügung stellen.

Zweite Priorität:
 – Beteiligung an der Finanzierung (Mehrkosten 
gegenüber konventionellen Anlagen) von Pro-
jekten der Wärmeerzeugung, welche gleichzei-
tig der elektrischen Energiegewinnung dienen.

 – Beispielsweise Holz- oder Gas-Blockheizkraft-
werke für grössere Überbauungen, Schulhäu-
ser oder bei einer Erneuerung der Wärmege-
winnung für das Freibad Lättich.

 – Generell Projekte, welche der Umsetzung der 
nationalen Energiestrategie oder als Gegen-
massnahmen gegen den Klimawandel dienen.
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Der Gemeinderat orientiert jährlich an der Ge-
meindeversammlung über den Stand des Fonds. 

Personelle Ressourcen für die Projektierung und 
Verhandlungen sind von der Gemeinde in dem 
Masse zur Verfügung zu stellen, dass die vorhan-
denen Gelder zielführend und innert nützlicher 
Frist in Projekte umgesetzt werden können.

Finanzierung
 – 0.1 Prozent des jährlichen Bruttosteuerertrags
 – Bei einem Überschuss der Jahresrechnung 
legt der Gemeinderat bei den Anträgen für die 
Gewinnverwendungen jeweils einen angemes-
senen Anteil von über 10 % des Gewinns der 
Gemeindeversammlung vor.

 – Der Erlös aus dem Stromverkauf fliesst wieder 
in die Gemeindekasse.

Dauer / Abschlussbedingungen
 – Die Gemeindeversammlung befindet 5 Jahre 
nach der ersten Einzahlung über eine Fortset-
zung des Fonds.

 – Wird die Finanzierung des Fonds eingestellt, 
werden noch Projekte nach den Möglichkeiten 
der im Fonds vorhanden Finanzen finanziert.»

Antwort des Gemeinderates

Grundlagen
Der Gemeinderat unterstützt die Stossrichtung 
der Motionärin. Die Einwohnergemeinde Baar ist 
dank positiver Rechnungsabschlüsse finanziell 
weiterhin gut aufgestellt. Das ist wichtig, damit 
die Gemeinde nachhaltig für die Zukunft investie-
ren und auch Projekte zur Förderung erneuerba-
rer Energien unterstützen kann. 

Die Handlungsweise des Gemeinderates bezüg-
lich erneuerbare Energien fusst auf folgenden 
Grundlagen:
1. «Zusammen Leben in Baar»; Leitsatz Planung 

und Umwelt: 
 Wir gehen als Energiestadt mit den Ressour-

cen sparsam um und fördern erneuerbare 
Energien.

2. «Legislaturziele des Gemeinderats»; Nachhal-
tige Energiepolitik: Baar behält weiterhin das 
Label Energiestadt und setzt die Massnah-
men entsprechend um.

3. «Energieleitbild der Einwohnergemeinde 
Baar»; Absenkpfad

 Quantifizierte Zielsetzung für erneuerbare 
Energien: «Der Anteil des Stroms aus erneu-
erbarer Energie oder Abfällen ist von 61 % 
im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 70 % zu 
erhöhen»

4. «Energieleitbild der Einwohnergemeinde 
Baar»; öffentliche Bauten

 Hier gibt es quantifizierte Zielsetzungen be-
züglich Energiestandards, aber keine bezüg-
lich PV-Anlagen.

5. «Energiestadt Aktivitätenprogramm 2018–
2021»

 Auf Basis des letzten Audits 2018 wurde im 
Aktivitätenprogramm für die nächsten 4 Jahre 
die Massnahme «Die eigene Produktion von 
Solarstrom durch den Bau von eigenen PV-
Anlagen weiter erhöhen» festgelegt.

Für den Gemeinderat ist es darüber hinaus eine 
Selbstverständlichkeit, weiterhin nachhaltige Pro-
jekte im Sinne der Energiewende, insbesondere 
Photovoltaikanlagen zu fördern und zu finanzie-
ren. Photovoltaik ist unbestritten die lohnendste 
Investition in eine nachhaltige Energiezukunft. Die 
Gemeinde als grosser Energieverbraucher kann 
die selbst produzierte Energie auch selber nutzen.

Auf welchen Gebäuden soll eine Photovoltaik-
anlage installiert werden? (Gemäss Motion  
1. Priorität)

1. Gemeindeeigene Neubauten:
Die Abteilung Planung / Bau der Einwohnerge-
meinde prüft bereits heute bei jedem gemeind-
lichen Neubauprojekt (z. B. Schule Wiesental, 
SEB-Pavillon Sennweid, Dreifachturnhalle Stern-
matt 2 etc.) die Möglichkeit, eine Photovoltaikanla-
ge zu erstellen. Sofern sich die (Dach)Fläche unter 
Berücksichtigung der Effizienz gemäss Solarkatas-
ter dafür eignet, wird eine PV-Anlage erstellt. Der 
Kredit dafür wird jeweils separat beantragt.
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2. Bestehende Gemeindeliegenschaften:
Der Gemeinderat ist bereit, bestehende gemein-
deeigene Liegenschaften (z. B. Kronengebäude, 
Schulhaus Marktgasse, Polizeigebäude etc.) nach 
Möglichkeit mit einer PV-Anlage nachzurüsten, 
sofern sich das Hausdach für die Installation 
einer Photovoltaikanlage eignet. Er wird einen 
entsprechenden Auftrag zur Analyse der gemein-
deeigenen Liegenschaften beziehungsweise de-
ren Dächer erteilen. Hierfür gab es bislang keine 
konkreten Abklärungen.

3. Gemeindenahe Betriebe und Organi-
sationen:

Der Gemeinderat ist bereit, den Kanton Zug, ge-
meindenahe Organisationen (z. B. Schule Son-
nenberg) und Baarer Vereine (z. B. Pfadi Baar) zu 
kontaktieren, um die Möglichkeit zu prüfen, auf 
deren Dächern eine gemeindliche PV-Anlage zu 
erstellen. Die Gemeinde würde die Anlage finan-
zieren und betreiben.

4. Private Grundeigentümer:
Für den Gemeinderat führt es zu weit, private 
Grundeigentümer anzufragen, um zu prüfen, ob 
auf ihren Dächern eine PV-Anlage erstellt werden 
kann. Er zeigt sich hingegen offen für Gespräche, 
sofern diese von Privaten initiiert werden. Sofern 
Dachflächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
würden, würde er die Installation einer PV-Anlage 
prüfen. PV-Anlagen auf privaten Dächern werden 
bislang von der Gemeinde finanziell nicht geför-
dert, da es zurzeit noch Fördergelder vom Bund 
gibt.

Welche zusätzlichen Projekte soll der Gemein-
derat fördern? (Gemäss Motion 2. Priorität)
Zusätzlich zur Förderung von Photovoltaikanla-
gen gibt es im Rahmen der Energiestrategie des 
Bundes verschiedene Alternativen, mit welchen 
Strom produziert werden kann.

Gemäss Energieförderrichtlinien werden keine 
Anlagen in Neubauten gefördert, sondern nur der 

Photovoltaik-Anlage Sternmatt 2
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Ersatz eines mit Erdgas oder Heizöl oder aus-
schliesslich mit Elektrizität betriebenen Wärmeer-
zeugers durch erneuerbare Energieträger.

5. Investitionsbeiträge für Mehrkosten:
Der Gemeinderat ist zusätzlich zu den in den 
Energieförderrichtlinien definierten Massnahmen 
bereit, Investitionsbeiträge à fonds perdu an Drit-
te zu prüfen, um die Mehrkosten, welche bei der 
Erstellung einer CO2-neutralen Heizung bei einer 
Überbauung gegenüber einer konventionellen 
Variante entstehen, abzufedern.

6. Projekte der nationalen Energiestrategie:
Weiter überlegt sich der Gemeinderat, Projekte 
finanziell zu unterstützen, welche der Umsetzung 
der nationalen Energiestrategie oder als Mass-
nahme gegen den Klimawandel dienen. 

Finanzierung
Zur Finanzierung von Projekten gibt es zwei Mög-
lichkeiten:
a) Direkte Finanzierung (Status Quo):
 Projekte werden in der Erfolgsrechnung oder 

der Investitionsrechnung budgetiert und 
finanziert. 

b) Indirekte Finanzierung (Vorschlag Motionä-
rin):

 Für künftige Projekte wird via Erfolgsrech-
nung oder mittels Zuweisung aus dem Er-
tragsüberschuss eine Rückstellung gebildet. 
Die Beanspruchung (Auflösung) der Rückstel-
lung beziehungsweise die Finanzierung des 
Projekts erfolgt über die Erfolgsrechnung.

Eine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in 
der Vergangenheit begründete, wahrscheinliche, 
rechtliche oder faktische Verpflichtung, deren 
Höhe und / oder Fälligkeit ungewiss, aber schätz-
bar ist. Es sind nur Rückstellungen zu erfassen, 
welche für die Beurteilung der Jahresrechnungen 
wesentlich sind und deren Eintretenswahrschein-
lichkeit grösser als 50 % ist.

Zur Beurteilung, ob eine Rückstellung rechtens 
ist, liegt der Fachempfehlung 09 «Rückstellung 
und Eventualverbindlichkeiten» der Konferenz der 
Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirek-
toren folgender Entscheidungsbaum bei: 

Holzschnitzelheizung Lättich

zu den Eventualverbindlichkeiten
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Die Finanzierung und Förderung von erneuerba-
ren Energien ist eine auf dieser Motionsantwort 
begründete, gegenwärtige Verpflichtung des 
Gemeinderates, welche einen Mittelabfluss zur 
Folge hat, sofern geeignete Projekte gefunden 
werden. Die Eintretenswahrscheinlichkeit, dass 
Projekte gefördert werden, liegt aus heutiger 
Sicht über 50 %. Eine zuverlässige Schätzung 
insbesondere des Förderbetrages ist jedoch 
nicht möglich. Daraus leitet sich ab, dass der 
Tatbestand zur Bildung einer Rückstellung zur 
Förderung von nachhaltigen Investitionen für die 
Einwohner und für die Umwelt nur unvollständig 
erfüllt ist. Insofern ist die Bildung einer Rückstel-
lung (Fonds), wie von der Motionärin gewünscht, 
nicht angezeigt. 

Jährliche Information
Wie die Motionärin, erachtet auch der Gemein-
derat eine regelmässige Information der Bevöl-
kerung über die Energievorhaben der Gemeinde 
Baar als sinnvoll und wichtig. Es ist im Rahmen 
des Geschäftsberichtes vorgesehen, jährlich 
über die Energiemassnahmen der Gemeinde, zu 
welchen auch die Reduktion der CO2-Emissionen 
gehört, zu berichten. 

Fazit
Der Gemeinderat erklärt sich bereit, im Rahmen 
verschiedenster Richtlinien erneuerbare Energien 
zu fördern. Er teilt das Anliegen der Motionärin 
und ist bereit, primär Photovoltaikanlagen selber 
zu erstellen und zu finanzieren und darüber hin-
aus weitere Projekte finanziell zu unterstützen.

Antrag
Die Motion der glp Baar betreffend «nachhalti-
gen Investitionen für die Einwohner und für die 
Umwelt» sei im Sinne der vorstehenden Aus-
führungen teilweise als erheblich zu erklären und 
abzuschreiben.

7.  Stellungahme der Kommissionen

7.1 Stellungnahme der Rechnungs- und  
 Geschäftsprüfungskommission
Die RGPK unterstützt grossmehrheitlich den 
Vorschlag des Gemeinderates, die Motion teil-
erheblich erklären zu lassen und abzuschrei-
ben. Die RGPK begrüsst insbesondere den 
Entscheid, keinen separaten Fonds einzurich-
ten bzw. Rückstellungen zu bilden. Wir sind 
für eine direkte Finanzierung in der Erfolgs-
rechnung oder via der Investitionsrechnung 
für Massnahmen im Bereich der Klimapolitik. 
Die Stimmbürger können so jeweils über die 
einzelnen Projekte oder via dem Budget direkt 
Einfluss nehmen. Die RGPK erwartet, wie 
dies der Gemeinderat in seinem Bericht auch 
ausführt, dass die Gemeinde die möglichen 
verschiedenen aufgeführten Massnahmen 
zum Klimaschutz auch zeitnah angeht und 
darüber im Rahmen des Geschäftsberichtes 
jährlich berichtet.



27

Traktandum 10

Motion der Alternative – die Grünen Baar und der SP Baar betreffend 
«gemeindliche Klimastrategie» – Entscheid über Erheblicherklärung

Am 19. Dezember 2019 reichten die Alternative 
– die Grünen Baar und die SP Baar die folgende 
Motion ein:

«Motion der Alternative – die Grünen Baar 
und der SP Baar betreffend gemeindliche 
Klimastrategie

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversamm-
lung eine Strategie zur Klimaneutralität und zum 
Schutz der Bevölkerung vor den Risiken des 
Klimawandels vor. 

Darin wird ein Massnahmenplan festgelegt, wie 
die Gemeinde Baar bis zum Jahr 2050 (Beschluss 
des Bundesrates) «klimaneutral» wird. Für des-
sen Umsetzung schafft die Gemeinde Baar eine 
Fachstelle «Klima». Zur Begleitung der Strategie 
hin zur Klimaneutralität sowie für die neu ge-
schaffene Fachstelle «Klima», schafft die Gemein-
de eine neue politische Kommission «Klima und 
Umwelt» gemäss Gemeindeordnung.

Begründung
Die Gemeinde Baar verfügt über eine Finanz-
strategie, über die der Gemeinderat regelmässig 
Bericht erstattet. Analog dazu braucht es eine Kli-
mastrategie mit langfristigen Zielsetzungen und 
regelmässiger Berichterstattung zuhanden der 
Bevölkerung. Diese Strategie beinhaltet sowohl 
Ziele in allen Bereichen, die das Klima betreffen 
(Energie, Verkehr, Ressourcen, Gesundheit, Land-
schaft, Biodiversitätsverlust etc.), als auch kon-
krete Massnahmen zur Zielerreichung.»

Antwort des Gemeinderates

1. Gemeindliche Grundhaltung 
Der Gemeinderat unterstützt die Stossrichtung 
der Motionäre. Der Einfluss des Menschen auf 
das Klima gilt gemeinhin als erwiesen. Zu den 
beobachteten klimatischen Veränderungen in 
der Schweiz gehören häufigere und wärmere 
Hitzeperioden als früher, eine Verringerung des 
Volumens der Alpengletscher, eine Abnahme der 
Zahl jährlicher Schneefalltage auf 2000 Meter 
über Meer um 20 % sowie zunehmende Stark-
niederschläge. 

Obwohl die Temperaturen in der Schweiz von 
Jahr zu Jahr schwanken, ist die Erwärmung seit 
Beginn der Messungen klar erkennbar. Die Trend-
linie zeigt eine Erwärmung von 2 Grad Celsius 
von 1864 bis 2017. (Quelle: NCCS (Hrsg.) 2018: 
CH2018 – Klimaszenarien für die Schweiz)

Der Bundesrat hat im August 2019 entschieden, 
das Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen – bis 
2030 den Treibhausgasausstoss gegenüber dem 
Stand von 1990 zu halbieren – zu verschärfen: 
Ab dem Jahr 2050 soll die Schweiz klimaneutral 
sein, d. h. unter dem Strich keine Treibhausga-
semissionen mehr ausstossen («Netto-Null»). 
Dieses Ziel gilt als Grundlage für die Klimastra-
tegie 2050, welche das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) mit weiteren Verwaltungsstellen zurzeit 
erarbeitet. 

Klar ist, dass «Klimaneutralität» eine grosse 
Aufgabe ist, welche es noch zu lösen gilt. Umso 
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wichtiger ist es, dass die Treibhausgasemissio-
nen möglichst rasch und umfassend reduziert 
werden. Hier sehen wir als Gemeinde zurzeit 
unseren grössten Handlungsspielraum.

2. Ausgangslage

Baar ist Energiestadt seit 2002
Für die Gemeinde Baar ist der Umgang mit dem 
Klimawandel nicht erst seit Greta Thunberg und 
den Schülerstreiks ein Thema. Dies hat sie be-
reits 2002 mit der ersten Zertifizierung als Ener-
giestadt bewiesen. Eine Energiestadt ist eine 
Gemeinde, die sich kontinuierlich für eine effizi-
ente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und 
erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche 
Mobilität einsetzt. Um das Label Energiestadt 
zu erhalten, muss eine Gemeinde in sechs 
Bereichen mindestens 50 % ihres Potenzials 
ausschöpfen. Baar hat sich seit der ersten Zertifi-
zierung laufend verbessert und mehrere Re-Zerti-
fizierungen erfolgreich geschafft, zum letzten Mal 
2018 mit einem Anteil von 73 %.

Für jedes Jahr wird ein Massnahmenplan erstellt 
und so sichergestellt, dass das Aktivitätenpro-
gramm, welches im Rahmen des Re-Audits fest-
gelegt wird, erfüllt wird. 

Energiestadt und Klimaschutz
Der Klimaschutz ist bei der Energiestadt über 
Themen wie Reduktion der Treibhausgasemissio-
nen, Energieeffizienz oder nachhaltige Mobilität 
seit jeher ein zentrales Ziel. Die Anpassung an 
den Klimawandel wird neben dem Klimaschutz in 
Zukunft an Wichtigkeit gewinnen. Zunehmende 
Hitzebelastung im Siedlungsraum, Wasserma-
nagement in Trockenperioden oder die Häufung 
von Starkniederschlägen beschäftigen Städte 
und Gemeinden. Der Verein Energiestadt möchte 
dem Thema Rechnung tragen und hat ein frei-
williges 7. Kapitel «Klimawandelfolgen» für den 
Zertifizierungsprozess erarbeitet.

Die Gemeinde Baar sieht vor, in einem ersten 
Schritt anhand des neuen Kapitels eine Bestan-
desaufnahme der klimarelevanten Themen für 

Baar vorzunehmen. Aufgrund einer systemati-
schen Ist-/Soll-Analyse wird anschliessend der 
Handlungsbedarf eruiert und das Aktivitätenpro-
gramm wo nötig ergänzt. 

Das Anliegen der Motionäre einer «Klimastra-
tegie» ist somit erkannt, und der Gemeinderat 
arbeitet bereits an der Umsetzung. 

Baar hat ein Energieleitbild
Am 5. Dezember 2012 genehmigte der Ge-
meinderat das Energieleitbild der Einwohner-
gemeinde Baar. Für die quantifizierten Ziele hat 
sich die Gemeinde an den Zielsetzungen von 
EnergieSchweiz und dem daraus abgeleiteten 
Absenkpfad orientiert. Der Absenkpfad umfasst 
drei Hauptstossrichtungen: eine Reduktion des 
gesamten Energieverbrauchs, eine Umlagerung 
von den nichterneuerbaren auf die erneuerbaren 
Energieträger und eine Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen. Insbesondere die Reduktion der 
CO2-Emissionen stellt einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz dar. 

Die Zielerreichung des Energieleitbilds wird 
periodisch überprüft. Bei der letzten Re-Zertifizie-
rung wurde die Überarbeitung des Leitbilds nach 
2020 als einer der nächsten Schritte festgelegt. 
Dabei wird auch überprüft, ob die bestehenden 
fünf Themenbereiche des Leitbilds – Kommuni-
kation, effiziente Energienutzung, erneuerbare 
Energien, öffentliche Bauten und Mobilität – mit 
einem Bereich «Klima» ergänzt werden soll. 
Des Weiteren müssen Anpassungen an die vom 
Bund noch zu erarbeitende Strategie 2050 zu ge-
gebener Zeit eingearbeitet werden.

Nachhaltiges Handeln
Die Einwohnergemeinde Baar nimmt ihre Vorbild-
funktion wahr, indem sie sich seit vielen Jahren 
für einen sparsamen Umgang mit den Ressour-
cen einsetzt und den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien fördert. Dafür stehen Projekte wie die wär-
metechnische Sanierung und der Einbau einer 
Holzschnitzelheizung im Schulhaus Allenwinden, 
die energetische Optimierung des Hallenbads 
Lättich, der frühzeitige Wechsel auf Stromspar- 
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und neu auf LED-Leuchtmittel in der öffentlichen 
Beleuchtung sowie in den gemeindlichen Liegen-
schaften oder die intelligente Beleuchtung des 
Velowegs Baar–Inwil. 

Bei den gemeindeeigenen Liegenschaften wurde 
die Nutzung erneuerbarer Energieträger für die 
Heizung oder Photovoltaikanlagen (PV-Anlage) für 
die Produktion elektrischer Energie im Rahmen 
von Umbauprojekten geprüft. Wo möglich und 
sinnvoll wurde eine PV-Anlage installiert (Schul-
haus Sternmatt 2, Schulhaus Dorfmatt, Schul-
haus Allenwinden, Werkhof Jöchler). Das Schul-
haus Marktgasse, das Schwesternhaus sowie 
das Polizeigebäude produzieren die benötigte 
Wärme mit Wärmepumpen und nutzen dabei das 
Grundwasser aus einer gemeinsamen Fassung. 
Das Schulhaus Inwil sowie das Hallenbad Lättich 
beziehen Fernwärme, welche mittels einer Holz-
schnitzelanlage produziert wird. 

Die bisher umgesetzten Massnahmen zeigen 
Wirkung, denn die Treibhausgasemissionen aus 
den gemeindeeigenen Liegenschaften konn-
ten seit 2012 um 28 Prozent reduziert werden. 
Deshalb wird auch weiterhin bei Projekten der 
Einsatz erneuerbarer Energieträger ebenso wie 
die Anwendung des jeweils aktuellen «Gebäude-
standards» der «Energiestadt» geprüft.

Mit verschiedenen wiederkehrenden Veranstal-
tungen zu Themen wie erneuerbar Heizen, Elek-
tromobilität («Elektrofahrzeug Rallye WAVE»), 
Solarenergie («Tag der Sonne»), sorgsamer Um-
gang mit Ressourcen (Repair-Café, Foodwaste, 
Bücherschrank) sowie Aktionen am Samschtig-
Märt (Energyday, LED-Aktion) oder an der Baarer 
Gewerbemesse wurden und werden die Be-
völkerung sowie das Gewerbe informiert und zu 
klimaschonendem Handeln motiviert. Zu diesem 
Zweck werden Zeitungsartikel über Aktionen und 
Informationskampagnen sowie über vorbildliche 
Beispiele regelmässig in der «Rathauspost» im 
«Zugerbieter» publiziert. Die Einwohnergemein-
de geht auch mit gutem Beispiel voran, indem 
sie ihre Mitarbeitenden motiviert, sich an Ak-

tionen wie «Bike To Work» zu beteiligen, bzw. 
indem sie einen Beitrag an das Halb-Tax-Abonne-
ment leistet.

Nicht zuletzt hat die Energiestadt Baar auch 
verschiedene Beratungsangebote lanciert (z. B. 
«Baar erneuert»), um Hauseigentümern, Stock-
werkeigentümern und Gewerbebetrieben Wege 
zum sorgsamen Umgang mit Energieressourcen 
aufzuzeigen. Dabei stützt sich die Einwohnerge-
meinde Baar auf bewährte Partnerschaften mit 
dem Verein Energienetz Zug und der Beratungs-
plattform ecozug.ch.

Erwähnt werden sollte in diesem Zusammen-
hang auch, dass zwischen den Energiebeauf-
tragten der Zuger Gemeinden ein regelmässiger 
Informations- und Erfahrungsaustausch gepflegt 
wird, um Aktionen und Fördermassnahmen zu 
bündeln und zu koordinieren.

Klima als interdisziplinäres Thema 
Die Bestrebungen zur Anpassung an den Klima-
wandel, also der Umgang mit Hitze, Trockenheit, 
Überschwemmungen oder anderen negativen 
Auswirkungen des Klimawandels sind eher neu. 
In den Gemeinden bedingt das eine Koordina-
tion von sehr unterschiedlichen Aspekten wie 
Stadtplanung, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, 
Ver- und Entsorgung oder Kommunikation. Das 
entspricht dem bei der Energiestadt schon heute 
verankerten Gedanken der Querschnittsthema-
tik. 

Die Aufgabe der Koordination wird heute durch 
die Fachstelle Energie und Umwelt wahrgenom-
men, in welcher interdisziplinäres und vernetztes 
Denken und Handeln zum Alltag gehören. Es 
ist deshalb nicht sinnvoll noch eine zusätzliche 
Fachstelle «Klima» einzurichten und damit neue 
Schnittstellen zu schaffen. Ob sich aufgrund der 
oben beschriebenen Ist-/Soll-Analyse der klimare-
levanten Themen eine allfällige Aufstockung der 
heute bereits bestehenden Fachstelle Energie 
und Umwelt als nötig erweist, soll geprüft wer-
den.
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Unterstützt werden der Gemeinderat und die 
Fachstelle Energie und Umwelt seit vielen Jahren 
durch die Energiefachkommission. Diese 4-köpfi-
ge Fachkommission hat Fachkompetenzen in den 
Bereichen erneuerbare Energie, Kommunikation, 
Umweltwissenschaften, Architektur (im Sinne 
von Gebäudelabel, energieeffizientes Bauen) so-
wie Gebäudetechnik und widerspiegelt bestens 
die nötige Interdisziplinarität. Zudem soll sie noch 
dieses Jahr durch eine Fachperson im Bereich 
Mobilität ergänzt werden. Eine weitergehende 
Ergänzung der Kommission mit einer kompeten-
ten Fachperson zur Stärkung von Klimathemen 
wäre aus Sicht des Gemeinderats erwünscht. 

Verfolgen laufender Programme, Strömungen, 
Ideen etc.
Der Gemeinderat hält sich über aktuelle Entwick-
lungen auf dem Laufenden und agiert wo sinn-
voll.

Seit diesem Jahr wird in den Baarer Schulen ein 
ergänzendes Angebot im Unterricht zu Energie 
und Klima angeboten. Die Lehrkräfte können sich 
dafür anmelden und von einem professionellen 
Angebot profitieren. Der Gemeinderat erachtet 
dies als einen sinnvollen und wichtigen Beitrag in 
die Zukunft. 

Der Gemeinderat ist sich der Notwendigkeit 
entschlossenen Handelns für den Klimaschutz 
in Politik, Wirtschaft und breiter Öffentlichkeit 
bewusst. Das CO2-Gesetz als ein wichtiger Bau-
stein einer zukunftsweisenden Klimapolitik der 
Schweiz wird voraussichtlich bis im Herbst 2020 
vom eidgenössischen Parlament verabschiedet 
und dürfte Anfang 2021 in einer Referendums- 
abstimmung vors Volk kommen.

Verschiedene Städte und Gemeinden haben 
bereits eine Klima- und Energie-Charta unter-
schrieben und zeigen damit, dass sie sich ihrer 
Verantwortung für den Schutz des Klimas stellen. 
Der Gemeinderat wird zu gegebener Zeit über 
eine Unterzeichnung entscheiden.

3. Fazit des Gemeinderats
Dem Gemeinderat liegt der Schutz der Bevölke-
rung vor den Risiken des Klimawandels am Her-
zen. Deshalb wird seit Jahren in verschiedensten 
Bereichen ein klimaschonender Umgang ge-
pflegt. Das Anliegen der Motionäre einer «Klima-
strategie» ist erkannt. Mit dem oben beschriebe-
nen Vorgehen ist die gewünschte Klimastrategie 
bereits in Umsetzung. 

Die fachliche Verantwortung für konkrete Mass-
nahmen liegt bei den jeweiligen Abteilungen und 
Dienststellen, die zentrale Anlauf- und Koordina-
tionsstelle ist die Fachstelle Energie und Umwelt. 
Eine kompetente Energiefachkommission unter-
stützt seit vielen Jahren die Gemeinde bei der 
Ausarbeitung und Umsetzung ihrer Aktivitäten. 
Das Anliegen der Motionäre – eine eigene politi-
sche Kommission «Klima und Umwelt» zu schaf-
fen – ist damit weder notwendig noch effizient.

4. Stellungnahme der Kommissionen

4.1 Stellungnahme der Energiefach- 
 kommission
Die Energiefachkommission unterstreicht die 
Wichtigkeit der Definition und der Umsetzung 
von Massnahmen für ein «klimaneutrales» 
Baar und zum Schutz der Bevölkerung vor den 
Risiken des Klimawandels. Sie sieht dies nicht 
als neue Aufgabe, sondern trägt seit vielen 
Jahren fachlich und strategisch bei und unter-
stützt Baar in seinen Anliegen als Energie-
stadt. Die Energiefachkommission begrüsst, 
dass sich der Gemeinderat weiterhin für das 
Klima und die Umwelt einsetzen will und da-
mit den Anliegen der Motionärin entspricht. 

Die Energiefachkommission unterstützt die 
Stellungnahme und den Antrag des Gemein-
derates.

4.2 Stellungnahme der Rechnungs- und  
 Geschäftsprüfungskommission
Die RGPK unterstützt mehrheitlich den Vor-
schlag des Gemeinderates, die Motion teiler-
heblich erklären zu lassen und abzuschreiben. 
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Antrag
Die Motion der Alternative - die Grünen Baar und 
der SP Baar betreffend «gemeindliche Klima-
strategie» sei im Sinne der vorstehenden Aus-
führungen teilweise als erheblich zu erklären und 
abzuschreiben.

Aus Sicht der RGPK soll das Thema «Klima» in 
der Fachstelle Energie und Umwelt integriert 
sein und es soll nebst der Energiefachkom-
mission keine weitere politische Kommission 
entstehen. Die RGPK schlägt vor, dass das 
Pflichtenheft der Energiefachkommission um 
das Thema Klimaschutz erweitert wird.
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Traktandum 11

Interpellation der FDP.Die Liberalen Baar betreffend «Schulraumplanung 
Gemeinde Baar» – Beantwortung

Im März 2020 reichte die FDP.Die Liberalen Baar 
betreffend Schulraumplanung Gemeinde Baar die 
folgende Interpellation ein:

«Im Zusammenhang mit der Thematik Schul-
raumplanung und den zurzeit geplanten Schul-
raumerweiterungen, interessiert es die FDP Baar, 
wie mit diesem Thema aktuell sowie in Zukunft 
umgegangen wird. Ebenfalls interessieren uns 
die daraus resultierenden und weiterführenden 
Fragen. Wir können diese wie folgt zusammen-
fassen und bitten den Gemeinderat gleichzeitig 
um eine Beantwortung dieser Fragen:

1. Ist die Schulraumplanung in jedem Schulkreis 
auf dem aktuellsten Stand? Wann wurde die 
aktuell vorliegende Planung je Schulkreis zu-
letzt erhoben?

2. Wie sieht der Aktualisierungs-Rhythmus aus?
3. Durch wen wird die Schulraumplanung er-

stellt?
4. Sind die entsprechenden Landreserven für 

allfällige Schulraumerweiterungen je Schul-
kreis vorhanden? Falls die dafür erforder-
lichen Landressourcen nicht gemeindeeigen 
sind, sind Verhandlungen mit den entspre-
chenden Grundeigentümern am Laufen bzw. 
sind diese geplant?

5. Was ist der aktuellste Stand im Unterfeld 
Süd? Die Stadt Zug äusserte sich in einem 
Zeitungsartikel bezüglich Platzproblemen. 
Inwiefern fliessen die aktuellsten Bedürfnisse 
der beiden Schulgemeinden Baar und Zug in 
die Schulraumplanung ein?

6. Wie erfolgt der Wissens- und Erfahrungs-
transfer bzgl. der Schulraumplanung in Sa-
chen Nachfolgeregelung Rektor?

7. Inwiefern fliessen evtl. zukünftig gänzlich 
neue / andere Schulmodelle in die heutige 
Schulraumplanung ein?»

Antworten des Gemeinderates

1. Ist die Schulraumplanung in jedem Schul-
kreis auf dem aktuellsten Stand? Wann 
wurde die aktuell vorliegende Planung je 
Schulkreis zuletzt erhoben?

Die Schulraumplanung ist eine klassische Auf-
gabe der Abteilung Schulen / Bildung unter 
Einbezug der gesammelten Daten der Abteilung 
Planung / Bau und des Erfahrungswissens der 
Abteilung Liegenschaften / Sport. Sie wird kon-
tinuierlich aktualisiert und ist auf dem neuesten 
Stand. Die beiden Berichte, welche die Grund-
lage für die aktuellen Schulbauvorhaben bilden, 
wurden 2014 und 2016 erstellt.

Die Baarer Schulraumplanung basiert auf der 
Abschätzung der Wohnbautätigkeit in Verbindung 
mit statistisch gestützten Annahmen zur Be-
völkerungs- und Schülerzahlentwicklung für die 
kommenden 15 bis 25 Jahre. Als Grundlage für 
diese Überprüfung dienen die Bauzonenflächen 
gemäss gültiger Bau- und Zonenordnung, inklusi-
ve der Erhebung der unüberbauten Grundstücke, 
sowie die Gebäudedaten aus dem Grundbuch-
plan. Auch lokales Wissen über die Grösse und 
den Zeitpunkt der möglichen Realisierung von 
Bauvorhaben wird bei der Schulraumplanung 
mitberücksichtigt. Ebenso wie die Vorgabe des 
Gemeinderats, dass die Schulraumplanung auf 
der Basis einer Klassengrösse von 19 Schülerin-
nen und Schülern (SuS) auf der Kindergarten- und 
Primarstufe, in den Realklassen von 15 SuS und 
in den Sekundarklassen von 20 SuS zu erstellen 
ist.

Die für die langfristige Planung und Dimensionie-
rung einer Schulanlage relevanten Daten werden 
jährlich und systematisch erhoben. Sie sind auf 
dem aktuellsten Stand. Diese Zahlen erlauben 
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es, Aussagen der gültigen zwei Grundlagenbe
richte kontinuierlich zu überprüfen und wo nötig 
neue Entwicklungen anzustossen. 

Wichtig ist, dass die Gemeinde Baar in vier 
Schulkreise (Zentrum, Nord, Süd, Allenwinden) 
unterteilt ist. Auf der Basis dieser Schulkreisein
teilung erfolgt die langfristige Schulraumplanung.

Das heisst, die Schülerinnen und Schüler des 
Schulkreises Zentrum besuchen die Schulen 
Sennweid, Marktgasse, Dorfmatt und Sternmatt 1, 
jene des Schulkreises Süd gehen in Inwil zur 
Schule, die Kinder des Schulkreises Nord besu
chen den Unterricht in der Schule Wiesental und 
die Schülerinnen und Schüler des Schulkreises 
Allenwinden gehen in Allenwinden zur Schule. 

Eine Praxis, die sich seit Jahrzehnten bewährt 
hat und es den Kindern erlaubt, ihre Schule und 
die dazu gehörenden Kindergärten sicher zu Fuss 
zu erreichen. Der Schulkreis ist aus der Wahr
nehmung der Kinder immer auch ihr erfahrbarer 

Sozialraum. Das heisst, die Kinder und Jugend
lichen leben und spielen dort, wo sie zur Schule 
gehen.

Diese Schulkreiseinteilung bedeutet zum Bei
spiel, dass Kinder aus dem Einzugsgebiet Baar 
Nord in der Regel in der Schule Wiesental und 
den dazu gehörenden Kindergärten den Unter
richt besuchen.

Baar wächst kontinuierlich. Die Bevölkerungs
zahlen steigen, ebenso die Schülerzahlen, ganz 
besonders aber die Zahl der Anmeldungen für 
die Modulare Tagesschule, bekannt als Schul
ergänzende Betreuung (SEB), die in allen vier 
Schulkreisen etabliert ist. 

Entsprechend dem Wachstum und dem damit 
ausgewiesenen Schulraumbedarf plant die 
Gemeinde Baar langfristig ihre künftigen Schul
bauten. 

Ebenso stellt die Gemeinde Baar sicher, dass in 
Ergänzung zur Erhebung des Schulraumbestan
des und des effektiven Schulraumbedarfs die 
einzelnen Schulstandorte auch bezüglich ihrer 
Arealpotenziale untersucht werden. 

Bei der Schulraumplanung für die vier Schulkrei
se wurden auch die möglichen Auswirkungen 
von planerischen Verdichtungsbetrachtungen mit
berücksichtigt.

Zurzeit plant die Gemeinde 
– Einen Neu und Erweiterungsbau der Schule 

Wiesental, von einem bisherigen 2 ½Züger 
neu auf einen 4 ½Züger, mit Räumen für die 
Schulergänzende Betreuung und einer zwei
ten Dreifachturnhalle.

 Der im Kalenderjahr 2018 beim Areal der 
Schule Wiesental erstellte 3stöckige Pavillon 
mit 6 Klassenzimmern dient als Provisorium 
bis zum Bezug der neuen Schule Wiesental, 
voraussichtlich im Jahr 2027/28, zur Linde
rung des akuten Platzbedarfs. Danach können 
diese Pavillons, je nach Situation und Bedarf, 
weiterverwendet werden, um zum Beispiel 

Schulkreise Baar

3729

3264

3340

3225

2993

201

2695

2637

3805

3768

2692

707

378

531

3384 3778

2340

1446

1215

909

337

3821

3820

3819

1717

3812

3814

3811

3813

3815

3816

2576

306

307

2753

2980

2755

1863

2217

1794

752

3770

3769

2312

14

409

3801

3800

3799

3798

3797

131

389

3792

3791

3777

3785

473

3783

3783

451

1605

1605

1605

3522

352
2

3461

3461

3405

332
2

3322

3265

3133

3133

3082

3078

3078

3076

307
6

3060

306
0

3012

3012

2941

2941

270
2

2702

269
9

2687

2687

2403

2403

2400

2400

2384

2362

2327

2318

2318

2303

2303

2270

2170

2148

2148

2055

1870

1870

1870

1864

1864

1718

1718

1501

1501

1499

1499

1470

1470

1470

1465

1465

1312

1312

1174

1174

1065

1065

1025

980

967

913

913

903

841

841

830

830

808

808

798

798

798

780

780

773

773

767

767

720

711

530

530

516

516

516

513

513

424

424

423

423

405

405

377

280

280

280

127

127

127

98

98

3784

395

655

195

2205

1761

582

3528

3627

3628

3629

3632

363
3

673

149

150

3088

3529

2486

3758

3752

273

3772

3771

1775

505

3741

3740

335

3613

3614

3766

3765

284

271

276

2749

188

151

3500

3739

3738

3737

3736

3735

3734

3733

3732

3630

3728

372
7

275

283

342

2754

3491

3493

3492

2795

1945

126

29

1

3726

1724

1469

3718

3708

3723

3722

3719

3687

3686

3685

3470

3469

3717

3715

3709

3710

3711

1467

3714

3713

3712

3706

3072

3566

3705

3704

3703

3702

3701

1751

3692

3691

3690

3600

3599

2696

769

3689

3684

3683

3682

3681

3680

2793

454

3678

3677

3593

366

3675

768

3667

3674

3673

3672

3671

3670

3669

3668

991

3591

3666

3662

3621

3620

3617

1491

3615

3612

35953594

3626

3592

190

3653

3075

3079

197

196

2244

2221

1113

3172

1043

3309

926

737

3659

3658

738

3657

3656

2994

2961

2950

2167

2202 2954

2203

2459

2099

2528

1732

1970

251

279

1862

258

260

256

257

252

691

589

588

250

3247 249

2433249

684

246

245

882

3655

3654

3652

3651

3650364936483647

3646

364536443643

36423641

36403639

36383637363636353634860

408

1731

1713

247

1971

751

750

1398

3631

1987

3224

523

522

520

2863

2003

2004

2864

2500

1502

3486

3211

3609

3608

3607

3606

3605

3604

3603

857

833

1711

3625

3465

36242114

3277

3616

3611

3602

3601

3598

3597

397

3587

3586

3585

3584

2794

3583

358
2 358

1

3580

357

604

3568

3445

3567

3396

1030

1875

2194

614

1663

208

186

836

835

1715

1046

761

333

7

2866

2865

562

662

394
392

393

3565

3564

3563

1079

1047

2697

2542

2797

2798 28242799

1123

2560

2805

2804 2803
2802

2801

2806

2723

2722

2573

2796

3463

2729 3561

32403239

1154

725

3316

3375

3314

3315

2668

3355

706

3367

2616

795

2816

3560

3437

3559 3558 3557

3556

183

157

479

2900

3419

3418

3417

3555

3416

3554

3553 3552

3551

3550

3549

3548

3547

3546 3545

3544

3543 3542

35413540

1111

3450

3448

3538

3537

3536

3535

3534

3533

1430

3530

1423

2933

391

3526

3190

3527

1223

2642

3519

3521

3520

3518

2997

3116

3517

3516

3515

9

2557

1649

1730

1793

3514

3513

3214

885

995

3245

244

2043

1109

2367

3506

2630

3505

3218

529

3503

2305

2304

3165

1268

1267

2136

472

440

1680

3354

2429

470

469

3502

3102

1742

2154

2439

461

2435

281

1876

2119

3499

3336

1173

2681

938

322

3004

2238

2888

2912

526

363

362

1603

1776

3252

466

463

350

1720

1531

1984

1691

1692

16931602

184

2524

3477

3476

3475

3474

3473

3472

309

3471

3454

3468

2707

2708

3466

1246

1869

3490

3489

3488

3487

3378

383

3444

3483

3485

3484

3482

3413

3464

2349

2733

2445

2398

2397

2399

3460

3459

3458

2428

2433

2379

2389

2791

954

34563455

744

3453

952

2714

271
3

2712

3233

3237

3452

3451

3449

3447

3446

3132

2895

3443

2915

1137

3439

3441

3440

3442

2601

1075

1262

3386

2552

2598

2639

3430

3436

660

3433

3432

3431

760

3427

3426

3425

3424

3423

3422

3421

430

3420

2036

2496

2253

2214

2423

2248

2249

2422

2242

2243

2227

2223

2228

2234

2235

2210

2231

2230

2229

2226

2225

2224

2222

2216

2215

2199

1482

921

930

919

928

923

925

1064

1063

935

936

941

946

1178

978

977

976

974

973

622

537

625

624

623

1018

1020

2644

915

2643

916

907

1810

2394

2599

2404

963

959

962

960

965

964

955

949

951

966

777

779

776

2741

1772

1032

1033

1024

1023

1035

1040

1039

2326

2325

2323

2321

2322

838

837

839

840

842

26001264

845

1193

851

850

2981

348

3415

3414

714

2815

2817

2818

2819

1249

1202

809

3356

341
2

490

3411

2862

2014

2016

2026

2015

2451

2790

2458

2452

2456

2019

2020

2027

2021

2006

2007

2009

2008

1825

2080

2434

2084

2086

2269
2268

2267

2266

2265

2057

2056

2058

8

2106

2105

2103

2101

2144

2145

2147

2220

2156

2157

2155

2158

2165

2160

216
1

2162

2492

2479

2920

2320

2471

2409

2406

2407

2408

24852483 2484

1873

1874

2414

241
5

2413

2387

2443

2393

2383

2382

2381

3377

3395

429

1337

3003

3015

2236

2209

2197

2171

2172

2173

2174

2181

2180

21782177

2175

2179

2193

2159

2067

3409

1458

3406

3404

3403

3402

3401

1722

1799

1809

1787

1839

1834

1818

1786

1743

1943

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1860

1907

1908

1932

1933

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

2509

2508

2507

2506

2505

2504

2503

2502

2501

2519

2518

2517

2516

2515

2514

2513

2512

2511

2881

2880

2879

2878

2877

2876

2875

2874

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2889

1906

1920

1909

2520

3398

3397

2127

2128

2139

2289

2125

1871

1886
1878

1879 1880 1881 1882 1883

1947

2140
2141

18771884

1885

2126

2129

2131

2130

2290

2291
22921946

1898

2282

2137

2134 2133
2138

2132

2288

2287

2286

2285

2284

2283

2277

2275

2272

2273

2274

2276

2278

2279

2280

2281

1939

1940

1941

2490

2489

2488

2487

2107

2120

1891

2300

2764

2781

2782

2121

2122

2533

2765

2298

2296

2297

1894

1895

1896

25252547

2454

2095

2115

2208

216
8

2169

2261

2206

2207

2536

2258

2204

2593

2592

258
9

2590

2591

2588

2587

2586

891

2706

1076

1095

1118

1117

1108

1083

1090

1186

747

859

748

742

1265

1204

1242

755

1260

1203

2676

2677

2678

2679

2680

1241

2682

2584

2698

2657

2661

2659

1149

1232

1164

1165

1231

1091

1160

1175

765

1238

1237

1125

1236

1096

1097

1248

1098

1197

1224

1198

1158

1157 1153

1155

1156

2662

2663

2664

2640

1285

1284

1286

2667

771

775

772

763

883

746

1099

2666

2638

2635

2634

2651

895

894

881

790

782

781

791

2700

2685

2686

1042

893

741

2688

740

486

1837

1617

1616

1597

1596

1591

1615

1522

647

471

1774

487

1138483

1865

482

481

480

478

476

477

475

474

467

464

465

593

592

1586

834

1054

10741073

1071

1070

10691068

2734

1808

724

1269

1270

1211

1210

1209

1181

876

879

1212

875

1180

1179

874873

872

870

868

867

865864

863

866

869

871

717

1291

697

1583

1582

1548

585

635

634

640

584

633

632

636637

638

641

1887

581

627

153
4

688

576

1515

687

1511

575

574

570

573

572

674

663

669

657

628

656

630

664

665

601

626

661

1541

652

651

698676

699

650

152
61527

181
9

1675

561

1538

678

677

555554
553

552

551

629
548

549

550

679

545

544

543542

541

540

539

538

1716

1629

1765

1588

1630

1627

1625

527

1986

519

1767

515

514

509

508

1642

1974

1726

1696

1665

1679

1664

1621

1620

1619

1948

1868

449

448

447

1704

446

445

1727

444

1678

443

442

1657

441

439

438

437

436

1622

434

1119

1829

693

432

431

396

1702

1701

173817391740

17411797

352

353

2466

356

358

359

1807

302

347

346

345

344

343

324
611

609

615
600

599

303

292

304

1613

1611

301

300 299

298

297

294

296

1546

1169

1994

1172

1171

12541255

1257

1256

1168

1992

19932571

2719

2572

2000

1999

989

2583

2582258125802579

1252

1258

26712672

942

1200

2683

1219

2757

1227

2568

2567

1143

2565

25501275

1274

1273

1280

1289

2623

2618

2617

1208

1188

1190

2709

1089

996

998

1299

992

983 2665

1087

1126

2624

1146

1110

1112

1000

1086

3394

3393

1700

1698

1699

1779

3392

2453

3113

3112

3380

3379

3376

3374

3373

3372

3371

3370

3369

3368

3366

3365

3364

3363

3362 3361 3360 3359

3357

3353

3329

3352

334
4

3149

2448

3335

3351

33893388

1443

3387

2032

3348

415

3349 3347

3263

334

3383

1626

235
7

2559

2361

2358

3382

1120

11771213

1055

762

1196

468

2491

325

326

428

287

293

1599

278

277

1835

1683

274

1832

2328

2329

2333

2334

3270

3248

1581

1988

2472

2474

1979

1686

644

621

1513

645

646

658

1512

2745

2746

3346

3338

3319

3301

3300

3299

3298

3343

3341

3330

33283327

3326

3325

3324 3323

3342

3320

1977

272

2271

412

419

421

420

418

1780

360361

1697

367

371

370

2783

2784

1791

1778

1790

1789

455

453

452

2834

2836

2835

2111

1766

507

491

506

504

503

501

502

1654

1594

1593

1543

654

1655

1592

1545

7675

72 73

74

1556

70

1525

1524

43

19

42

40

41

13

10
11

22

23

3334

33333332

3331

568

804

3303

3302

2319

3308

3306

3307

3305

3339

2460

2461

2497

2068

1892

1893

2295

2294

2116

2117

999

413

727

1124

2254

305

81

1647

1518

1507

1530

1521

1517

1508

694

690

686
685

671

670

675

680

683

689

1578

1577

1550

1580

3231

1127

327

328

329

330

331

1689

1506

2554

2469

2468

2467

1707

1536

3208

2975

2958

160

145

144

143

109

3135

1982

692

84

3313

986

1234

1235

1239

1240

2740

2544

223
3

2218

1278

16

12

364

242
1

2426

2391

2622

587

2633

3271

3297

2636

2703

2629

2345

2609

1053

10491050

900

1052

2596

2597

854

853

827

2973

2585

858

3295

3294

3293

3292

3291

3290

3289

3288

3287

3286

3285

3284

3283

3282

2257

1824

130

129 382

381

3220

3280

3279

3278

3277 3276

3275

286

603

610

285

569

956

3296

496

1420

3274

2438

2751

3236

3228

3229

3232

3230

511

512

3210

2779

2778

2777

2776

2775

27742773

2772

2771

277027692768

1233

1229

1150

856

855

826

825

824

823

820

818

817

816

815

639

2869

620

546

536

535

3202

3201

2942

1628

1769

1768

1754 1752

1750

1748

1890

1889

1682

1681

1557

15541523

1516

643

498

497

495

2538

1644

462

2926

3256

3255

3254

3253

3251

3250

1989

1985

1833

406

390

388

387

386

384

349

3259

3258

3257

2977

2551

1978

1646

602

339

338

336332

321

319

317

315

314

313

312

308

290

3244

3243

3242

3238

3175

3174

2911

2910

2909

2908

2907

29062905

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1959

1958

1955

1901

1708

269

268

267

266

293
1

2929

2928

2904

2903

2902

2901

2871

2859

2858

2857

2856
2855

2854

2853

2852

2851

3002

3001

2953

3031

3114

243
6

2046

2044

2037

2035

2030

3108

3107

3105

3104

3103

3099

3098

3097

3094

3093

3091

3090

2940

2042

2028

3223

2725

32221997

1996

984

3167

3200

3199

3198

3197

3196

3195

3194

3193

2669

2621

1294

128
1

1185

1184

1176

1132

11221004

1003

1002

1022

1008

912

911

3160

3159

3158

3157

31563155

3154

31533152

3151

3137

3136

3131

31303129

3128

3127

3126

3125

3123

3122

3121

3120

3119

3118

31172932

1094

1059

888

887

884

2996

753

3181

3180

3179
3178

3177

3176

1084

3188

3187

3186

3185

3184

3183

3182

2987

3150

3057

2976

2948

2927

2921

2918

2899

2898

2894

2893

2891

2890

2860

2530

2529

1942

1897

1867

1866

1861

1758

1728

1695

1674

1668

1636

1635

1633

1632

1610

1387

1386

1383

13821116

1115

1972

1419

2913

3212

2999

2989

1500

3206

2846

2844

2843

2840

2839

2838

2837

2711

1676

1672

1671

2535

2259

3235

3234

3227

3226

2992

2972

2971

297
0

2969 296
8296

7296
6

296
52964

296
32962

2957

2956

2955

2850

2149

3074

3071

3070

1953

1952

1951

1950

1667

1641

1576

1575

1574

1573

1572

1571

1570

1569

1567

1565

1564

1563

1562

1561

1560

1559

1558

1520

1399

262

3081

3080

1670

1433

1432

1431

1817

1814

1813

1653

1429

2372

2336

2986

2984

2983

2982

2952

2762

2731

2473

3146

3145

3143

3142

3141

3140

3139

2462

3266

2498

2364

2263

2213

2212

2211

2936

2935

3189

2995

2833

2832

2831 2830

2829

2828

2118

2109

2071

2069

3083

2947

2946

2945

2990

2959

2023

2539

3173

3171

3170

3161

2979

2574

2534

1904

1903

1902

1816
1815

1783

1782

1757

1756

1755

1736

1735

1734

1733

1705 1684

1614

1585

1584

1553

1529

1528

1480

1479

1478

1477

1476
1475

1474

1468

1463

1460

1459

1453

1452

1448

1447

1441

3067

3066

3065

3063

3062

3061 3059

2922

3069

3048

3046

3044

3043

304
2

3041

3024

3014

17813013

3010

3007

3006

3005

1345

1340

3039

3038

3037

3036

3035

3034

2930

291
4

2872

2861

2849

2848

2847

2823

2822

2821

2814

2813

2812

2811

2810

2809

2808

2761

2760

2526

1162

1134

2939

2689

1226

739

2691

2684

785

788

2411

2311

3205

3204

2410

3191

3169

2308

2306

2302

2301

2405

2402

1205

793

1251

801

794 787

789

2705

1167

2704

3207

831

1830

2960

2701

1243

1228

1136

786

3216

3215

2690

2650

2649

2648
2627

2626

2625

736

735

734

732

731

729

2826 719 718

3164

2943

2937

803

799

797

796

716

715

713

712

2693

807

806805

1121

852

813

812

811

704

703

1551

1690

1645

1552

1542

1537

617

265

95 96

93

92

90

89

87

88

1608

62

6159

601729

57

63

32

31

1949

180 158

156

155

154

153

152

161

147148162

163

164

182

178

168

648

117

120

121598

125

124

595

591

590

696

104

105106

1788

597

107

103

102

1836

1801

1802

1935

2523

100

1601

1638

101

118

291

210

1762

605

1544

187

1658

1589

612

205

1650
232

230

229

228

227

226

225

231

219

220

198

199

200

192

191

189

596

202

203

204

206

207

209

211

212

213

214

234

217

235

236

237

238

242

1771

1770

240

239

2463

233

224

1643

1796

223

3663

(18053)

(17096)

(17205)

(18045)

(23035)

(23033)

(23033)

(28187)

(35058)

(35068)

(35094)

(35092)

(35102)

(35100)

(35098)

(34112)

(34114)

(34110)

(34108)

(34106)

(34104)

(34072)

(32089)

(31166)

(31151)

(30023)

(31098)

(30124)

(30029)

(30027)

(29108)

(24145)

(24046)

(24039)

(24003)

(23137)

(23100)

(22173)

(23083)

(22209)

(29184)

(29198)

(32023)

(29185)

(26060)

(30092)

(30104)

(30110)

(26005)

(29187)

(26009)
(30001)

(26011)
(31071)

(26013)

(29188)

(26019)

(26001)

(25219)

(23092)

(25215)

(23090)

(25209)

(25207)

(25205)

(25203)

(23084)

(23087)

(23095)

(23093)

(21193)
(23091)

(23086)

(23094)

(21190)

(21194)

(22037)

(21187)

(21185)

(82619)

(81777)

(45125)

(44010)

(43123)

(41003)

(40199)

(40197)

(40195) (40193)

(40142)

(37140)

(37076)

(20228)

(20125)

(19136)

(18055)

(17106) (17104) (17102)
(17100)

3622

2527

310

1936

3350

2756

2716

3731

2465

3773

2346

2342

3086

3086

1498

1498

1498

3818

1199

2562

340

2354

3405
2011

2012

2002
1332

2371

2001

2373

3825

3826

3828

3829

26

3830

1590

2033 3833

1302
3835

3835

3836

1938

1332

2553

3840

2608

3841

3688

2475

2310

2316

1905

743

3846

37573756

3754

3753

2017

3751

3748

3749
3745

3750
3746

3747

3744

3755

3853

792

94

3588

35893590

1437

(32128)

3839

3870

723 720

3887

402

402

(86276)

(86244)

3889

2577

3838

3886

3891

3892

(44194)

3899

3900

3901

1688

3763

3762

3721

3764

(25019)

(31102)

(31170)

(34100)

(35096)

(85942)

(35054)

(35054)

1604

1773

165

166

(25005)

(36003)

(36015)

(36143)

(17179)

(20139)

(19138)

(17191)

(33082)

(28044)

(18047)(18049)

(18051)

(34102)

1931

(23139)

(23099)

(23101)

(25213)

(23085)

(25211)

(23118)

(23088)

(21189)

(23098)

(22195)

(22197)
(23146)

(21195)

(26007)

(26003)

(31069)

(29186)

(25217)

(29202)

(32021)

(20222)

(21183)

(21192)

(21147)1798

(21188)

(21184)

(21191)

(21186)

(21196)

(22175)

(23167)

(19134)

(24042)

(83634)

3904

3903

3782

3720

3496

17

3802

18

2654

(87113)

2610

450

1445

3796

311

2464

3781

3759 3760

770

3774

3831

3073

2374

1038

1028

778

1009

2737

274
8

2607

849

2739

848

274
2

749

631

3269

3743

2031

3457

2034

3428

3429

2022

20473092

2050

2048

2049

2051

2052

2053

2403

3203

2441

3109

3092

2337

2330

2331

2341

2335

3000

3304

2919

2307

2732

642

847

193

1640

194

8023905

571

653

1703

1859

1263

3618

2510

2123

1072

3761

1937

2532

2759

2183

3144

2604

1152

26412653

1060

1058

898

1230

1261

886

34073803

2602

1100

1189

1206 1295

1207

2563

2564

1191

1283

1245

1276

1277

(32190)

1296

1282

1128

1187

1298

1107

1145

1266

1161

1253

1259

2541

2558

3562

2548

2807

2800

2763 2561

1103

1995

2578

2673
1192

2925

3576

3577

254
5

1061

993

3462

1998

1088

2566

1297

2720

2386

2392

2380

2384

2390

2385

2388

3508

2045

3219

2395

906

905

908

917

918

1011

1010

969

970

2788

1006

914

2660

2670

910

1012

1005

967

1015

2417

2416

2418

1034

1029

1026

3817

3810

3510

3661

3660

2603

1062

2726

934

937

1216

940

2724

927

933

929

931

920

1130

1129

3837

922

3381

2055

2079

3022

3087

2092 3089

372
5

3095

3115

2916 3085

207
7

2493

2081

3111

2442

214
2

2146

2100

2104

2102

2241

2255

3345

2867

2256

2868

2252

2143

2251

2250

2247

2246

2245

2419

2424

2427

2431

2432

(36005)

2420

2425

2951

2430

971

972

975

979

979

980

943

1290

1218

1144

2717

2718

2575

957

958

2715

1067

961

953

948

(87613)

1637

3495

3494

1334

2476 1342

1343

1709

1656

2631

3913

1493

1496

2196

2170

2192

2191

2182

3017

2482

3531

1316

3025

2164

2166

2198

2195

1483

1484

1485

1486

1811

1812

1487

2194

2201

2200

3915

1381

3435

1533

411

(17094)
1719

3676

2232

2555

3919

3917

3918

924

3921

2444

1900

64
39

3082

1579

3809

3852

123

1036

2658

1147

3934

3935

1677

3246

3842

3843

3844

3890

3782

(85830)

1148

2944

(86283)

2005

(32085)

2481

316

1532

1539

3936

2318

904

1194

902

410

3896

3897

3898

3895

3894

1214 2738

828

1183

901

903

3834

1101

1104

829

1457

1455

3942

1093

3944

2401

3945

1422

3951

3952

1687

(23108)

3532

1300

433

3959

3958

3947

3957

(87704)

3956

3970

2135

3907

3971

3973

3775

323

1662

613

3507

878

1312

3048

3026

3030

1694

1271

3974

3975

3976

3977

3979

3980

3981

3982

3984
3985

3986

3987

759

3978

3983

3988

3272

3880 3879

3478

3885

3884

3883

3882 3881

1066

3479

3995

3996

2303

218

516

897

3994

3893

3847

3848

3845

384
9

2359

2303

2569

3192

3827

3902

2110

3241

3866

3865

3864

3867

391
0

3909

3908

3869

3863
3862

3861
3860

3859
3858 3857

3856 3855
3854

3868

3888

2494

(60000)

579

35011826

672

(81588)

377

341

564

289

2978

299
8

2938

2327

2356

241

1470

2556

2985

4002

1723

3953

1464

2792

4005

896

1288 12871056

968

1135

3954

3955

2

1838

159

3106

3938

3940

3968

3967

3966

3965

3964

3962

3963

3961

3946

3948

3949

3950

3941

3969

3939

950

944

2470

985

3337

2710

85

458

4008

2655

3912

1293

4009

4010

4011

1221

221

1612

4000

3999

4001

4012

2024

814

3943

435

4014

4015

2991

1450

1784

4016

2521

2522

3391

1721
(17098)

4017

4018

4019

4020

3933

1666

2570

4

3

5

3716

451

3467

608

594
695

20

3707

4027

4028

3960

3923

3931

3930

3929

3928

3927

3926

3925

3924

3851

355

365

2674

3786

3509

(60003)

3124 4029

530

288

4030

2108

254
3

987

2219

1514

2699

215

2611

2612

2613

2614

2615

2620

2646

1133

2647

2437

1025

2735

2842

2841

2845

254
9

2897
(30031)(30025)

2896

2892
(30033)

4031

764

2478

2495

379

4003

4004

3997

1195

3932

4024

4022

4021 4023

4007

253

369

368

3400

(82853)

524

21

1182

1131

4034

2917

2347

146

136

140

1077

1105

1472

947

1014

1473

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

40554006

4025

821

822

2694

3051

4060

4038

4062

3989

3822

3992

3991

3990

3138

181

179

(60001)

565

2825

3539

1159

(23097)

1753

1749

4063

607

1547

586

2317

4065

4064

3438

4066

774

2728

2054

2309

4067 4068

33

34

3068

3914

2786

1418

3058

1930
(23171)

1899

2299

4097

4070

4071

3574

3807

3808

4098

4099

4100

4101

4104

2307

3504

4105

556 2924

563

4106

566

666

513

659

4107

4108

2318

832

4109

1489

844

843

4114

3872 3871

3874

3873

3876

3875

3878

3877

4113

255

248

1421

2721

4116

4117

3213

2780

1384

4124

3029

(60006)

4125

1450

2293

4013

3920

4126

4127

4128

4129

4130 4131

4132

4133

4134

4135

4136

4137

681

578

135

1540

4142

1428

4103

3310

711

2923

3030

1244

4145

4146

3028

3033

3027

4058

4147

4148

3573

4074

4075

4143

4115

4072

4073

3623

2270

2480

2082

4111

4112

4110

3776 745

4149

4150

4151 4152

4153

4154 3056

1380

3049

2018

3993

2025

757

4155

4156

4157

4158

4159

259

4082

40774079

4081

4080

4085

4084

4083

2078

4087

4086

4090

4089
4088

4091

4092

4093

4076 2974

4094

3578

3579

3166

2089

4160

997

3572

3742

4161

4162

4163

4039

3767

4036

4035

4037

3998

4061

1777

494

2652

994

1201

4164

4166

4167

4095

4165

398

400

3850

4169

4170

4123

1027

4171

2150

4056

4172

4173

(60007)

4174

3221

2313

3679

4175

528

2237

4176

1566

2457

766

4177

1549

990

2628

1082

4140

2743

4141 4102

4178

4179

4180

4181

4182

4183

4184

4168

533

532

1114

1279

2343

2342

3664

2351

2354

3265

2344

4185

3665

(60008)

2350

2368

2362

2152

2440

2153

2094

1831

1454

1454

1451

2352

2353

2353

3824

2363

2365

2366

1027

1380

1301

4186

3390

3390

(60009)

2360

2396

4187

3064

4188

4189

3055

3053

2606

2605

1990

1045

945

274
7

3147

3804

2338

3268

2339

2370

2370

2370

4192

721

(60010)

521

1792

4195

4196

3084

(60004)
1106

4118

4119

4120

4121

4122

4138

4139

1488

1490

2499

1466

4059

3168

4197

1225

3823

1461

3016
3020

3021

3045

3047

4096

3040

3032

4199

4200

1481

3023

3019

3018

3009

3008

1685

4201

4202

4203

4204

1442

4206

4207

4208

4209

4210

4211

4212

4213

4214

4215

4216

4217

4205

4218

4198

800

800

3100

3101

3096

3110

2324

2324

2355

3267

2369

2375

2375

1017

2736

518

510

1081

4227

4228

4229

1007

1292 4230

1303

1306

485

488

4191

4234

4235

4236

4233

4232

4231

517

3162

4237

2531

3054

492

(60013)

2656

489

2240

2239

4238

4190

4194

4239

4240

4241

4242

4243

4244

4245

4246

4247

4248 4249

4250

4251

4252

4253

4254

1492

4221

3575

3358

1425

4222

4223

4224

4225

4226

1424

1449

2097

2151

1449

4256

939

4257

(60014)

4259

2260

1344

3596

3511

30

754

4258

2632

2594

407

(60015)

4260

4261

4262

4263

4265

4266

4267

4268

4269

4270

756

(60016)

4271

2934

4272 4273 42744078

110

111

112

113

1712

114
115

4275

4276

108

4277

4278 4279

1151

460

(44196)

4280

2348

122

69

2096

4281

3050

892

3399

4193

1314

1092

4282

(60017)

4283

1388

428
4

4285

2752

988

2098

4286

4287

(60018)

1166

4288 4289

4290

4291

2314

2730

2315

2450

(60019)

701

702

4292

4264

4305

3832

2378

2

1

Nord
Zentrum

Allenwinden

Süd



34

den mittel bis langfristig ausgewiesenen 
Schulraumbedarf in Baar Süd (Inwil) zeitlich 
noch etwas hinauszuzögern.

– Im Zentrum Baar den Ausbau der Schule 
Sternmatt 1 von einem 1 ½Züger neu auf 
einen 3 ½Züger, mit Räumen für die Schul
ergänzende Betreuung und einer Einfachturn
halle als Ersatz für die bisherige.

– Auf dem Areal der Oberstufenschule Stern
matt 2 den Bau einer Dreifachturnhalle, damit 
die Kindergarten und Primarschüler des Zent
rums ihre Turnhalle zu Fuss erreichen.

– Auf dem Areal der Schule Sennweid einen 
Pavillon für 6 Schulzimmer mit Nebenräumen 
als Flächenausgleich für das im August 1991 
erstellte Provisorium Sennweid als «Notlo
kal» für die damaligen Innenrenovationen in 
den Schulen Marktgasse und Sternmatt 1.

Diese langfristigen Bauvorhaben basieren auf der 
Gesamteinschätzung und den Empfehlungen der 
beiden umfassenden Schulraumplanungsbe-
richte:
– Bericht 1 für den Schulkreis Baar Nord 2014 

(63 Seiten) und 
– Bericht 2 für die Schulkreise Zentrum, Süd 

und Allenwinden 2016 (98 Seiten)

Diese umfassenden Schulraumplanungsberichte 
wurden unter der Leitung des Steuergremiums 
mit drei Gemeinderäten, dem Abteilungslei
ter Planung / Bau und dem Rektor in den drei 
Arbeitsgruppen «Bevölkerungs und Schüler
zahlentwicklung», «Schulraumplanung» und 
«Schularealpotenziale und Schulstandorte» in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachperso
nen beider Abteilungen durch das Planungsbüro 
Daniel Christoffel, GattikonThalwil ZH, entwickelt 
und verfasst.

Nach Abschluss wurden diese beiden Teilberichte 
in einem mehrstufigen Verfahren in der Baukom
mission diskutiert, auch der RGPK präsentiert 
und im Gemeinderat verabschiedet.

Diese beiden Schulraumplanungsberichte sowie 
deren Daten zur Bevölkerungsentwicklung und 

den Schülerzahlen ebenso wie die Analyse zur 
Schulraumsituation und zum Schulraumbedarf 
mit der entsprechenden Gesamteinschätzung 
und den Empfehlungen für die vier Baarer Schul
kreise bilden die Grundlage für die der Baarer 
Bevölkerung unterbreiteten grossen Schulbau
vorhaben im Schulkreis Baar Nord (Wiesental) 
und im Schulkreis Zentrum (Sternmatt 1), für die 
Dreifachturnhalle Sternmatt 2 und die Erstellung 
eines Pavillons als Flächenausgleich für das Provi
sorium auf dem Areal der Schule Sennweid. 

Die laufende Überarbeitung dieser Schulraumpla
nungsberichte erfolgt mit der gleichen Systema
tik parallel zur Ortsplanungsrevision 20202022 
und wird nach deren Abschluss dem Gemeinde
rat unterbreitet.

2. Wie sieht der Aktualisierungs-Rhythmus 
aus?

Die für die langfristige Planung relevanten Daten 
zu den Bevölkerungs, Geburten und Schülerzah
len werden jährlich und systematisch durch die 
Abteilung Schulen / Bildung erhoben. 

Dazu besteht ein Handbuch zur Nachführung der 
Schulraumplanung, welches vom Planungsbüro 
Daniel Christoffel per 1. April 2019 für die Abtei
lung Schulen / Bildung erarbeitet wurde. Gleich
zeitig erfolgte durch dieses Planungsbüro eine 
mehrtägige Schulung der Mitarbeitenden der 
Abteilung Schulen / Bildung in der Erfassung aller 
relevanten Daten.

Systematisch werden damit pro Jahr die Kin
dergarten, Primar und Oberstufenzahlen, die 
Lehrpersonenzahlen, die Geburten und Be
völkerungszahlen pro Schulkreis und insgesamt 
erfasst, ebenso die Zahlen der Schulergänzenden 
Betreuung. 

Die erhobenen Daten erfassen auch schulkreis
bezogene Schwankungen und bezüglich der 
Übertritte an die Oberstufe und Gymnasien Ab
weichungen von gefestigten Prognosen. 
Ergänzend zu den von der Abteilung Schulen / 
Bildung erhobenen Daten werden in Zusammen
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arbeit mit der Abteilung Planung / Bau die Kenn
zahlen der Wohnbautätigkeit und die Zahlen zur 
Gebäude und Wohnungsstatistik erfasst.

Dieser systematischen Datenerhebung liegt 
bewusst die gleiche Systematik zugrunde, wie 
sie bei der Erstellung der beiden umfassenden 
Berichte zur Schulraumplanung zur Anwendung 
kam. 

Damit soll personenunabhängig die langfristi
ge Erfassungs und Planungskontinuität in der 
Baarer Schulraumplanung gewährleistet bleiben. 
Mit dem Ziel, dass diese Daten für die Über
arbeitung der beiden Schulraumplanungsberichte 
im Kontext der Gesamtrevision der Ortsplanung 
ihre Gültigkeit haben und deren Aktualisierung 
erleichtern.

3. Durch wen wird die Schulraumplanung 
erstellt? 

Die Schulraumplanung ist eine klassische Auf
gabe der Abteilung Schulen / Bildung unter 
Einbezug der gesammelten Daten der Abteilung 
Planung / Bau und des Erfahrungswissens der 
Abteilung Liegenschaften / Sport, mit Beizug 
einer externen Fachperson. 

Sie wird geleitet von einem Steuergremium mit 
den Gemeinderäten der drei erwähnten Ab
teilungen, dem Abteilungsleiter Planung / Bau 
und dem Rektor. Weiter besteht sie aus den drei 
Arbeitsgruppen «Bevölkerungs und Schüler
zahlenentwicklung», «Schulraumplanung mit 
Schulraumbestand und Schulraumbedarf» und 
«Schularealpotenziale und Schulstandorte». Zur 
fachlichen Beratung und Unterstützung wirkt 
das externe Planungsbüro von Daniel Christoffel 
(Zürich) mit.

4. Sind die entsprechenden Landreserven 
für allfällige Schulraumerweiterungen 
je Schulkreis vorhanden? Falls die dafür 
erforderlichen Landressourcen nicht ge-
meindeeigen sind, sind Verhandlungen 
mit den entsprechenden Grundeigentü-
mern am Laufen bzw. sind diese geplant? 

Der Bericht 2 zu den Schulkreisen Zentrum, Süd 
und Allenwinden zeigt auf, dass die bestehenden 
Schulstandorte – nebst der Erhebung des Raum
bestandes und des Raumbedarfs – auch hinsicht
lich ihrer Arealpotenziale untersucht wurden. 
Dabei wurde eine Gliederung nach Schularealen 
ohne, beziehungsweise mit Entwicklungsbedarf 
ausgewiesen.

Ergänzend zum Bericht 1, der einen hohen Schul
raumbedarf im Schulkreis Baar Nord (Wiesental) 
ortete, kommt der Bericht 2 bezüglich des Schul-
raums zu folgendem Schluss (Auszug Bericht 2): 

1. Aufgrund der Resultate aus der Bevölke
rungs und Schülerzahlentwicklung wird in 
der Betrachtung der weiteren Schulkreise 
insbesondere für die beiden Schulkreise 
Zentrum und Süd ein zusätzlicher Schulraum
bedarf wie folgt ausgewiesen.
a) Im Schulkreis Zentrum (Marktgasse, Dorf

matt, Sternmatt 1) herrscht aktuell eine 
ausgewiesene Schulraumknappheit. 

b) Zudem muss der Schulkreis Zentrum auf 
dem Areal der Schule Sennweid mittel 
bis langfristig für die Kindergarten und 
Primarklassen des Gebiets Obermüli, 
Sennweid, Spinnerei erweitert werden.

c) Mittel bis langfristig vermag auch im 
Schulkreis Süd der bestehende Schul
raum nicht mehr zu genügen. 

Im Schulkreis Allenwinden genügt, so das Fazit 
des Berichts 2, der Schulraum langfristig.

Bezüglich des Raumpotenzials je Schulstand-
ort hält der Bericht 2 fest (Auszug Bericht 2):

1. Der ausgewiesene Schulraumbedarf kann 
unter Beachtung der heutigen Anzahl Klas
senzimmer sowie aufgrund der ermittelten 
Raumpotenziale je Schulareal innerhalb der 
angestammten Standorte abgegolten  
werden. 

2. Es bedarf somit aktuell keiner weiteren 
Standortbetrachtungen für neue Schul
anlagen.
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Der Gemeinderat hat gemäss den Empfehlungen 
des Berichts wie folgt gehandelt:
1. Mit der Erweiterung der Schule Sternmatt 1 

von einem 1 ½-Züger auf einen 3 ½-Züger 
begegnet er der ausgewiesenen Raumknapp-
heit im Schulkreis Zentrum. 

2. Zudem hat der Gemeinderat – unter Vorbe-
halt der Genehmigung der Kirchgemeindever-
sammlung – mit der Kirchgemeinde Baar eine 
Absichtserklärung für den Zukauf des Grund-
stücks Nr. 453, Quartier Dorf (alte Bibliothek), 
im Jahr 2020 erwirkt, um mit dieser Fläche 
von 1’175 m2 mehr Aussenraum für die 
Bevölkerung und für die wachsende Schüler-
zahl im Sternmatt 1 von bisher rund 220 auf 
künftig 500 Kinder zu gewinnen.

3. Um langfristig auch im Schulkreis Süd einer 
möglichen Schulraumknappheit zu begeg-
nen, hat der Gemeinderat ebenfalls mit der 
Kirchgemeinde Baar eine Absichtserklärung 
getroffen. Darin geht es um den Kauf des 
Grundstücks Nr. 3506, Inwil (neben der Rain-
halde) mit einer Fläche von 4’464 m2 im Jahr 
2021. Dies unter Vorbehalt der Genehmigung 
des Souveräns der Kirchgemeinde und der 
Einwohnergemeinde Baar.

5. Was ist der aktuellste Stand im Unter-
feld Süd? Die Stadt Zug äusserte sich in 
einem Zeitungsartikel bezüglich Platzpro-
blemen. Inwiefern fliessen die aktuellsten 
Bedürfnisse der beiden Schulgemeinden 
Baar und Zug in die Schulraumplanung 
ein?

Im Gebiet Unterfeld-Süd ist der Planungsstand 
zwischen der Gemeinde Baar und der Stadt Zug 
anspruchsvoll. 

Die Gemeinde Baar verfügt im dezentral gelege-
nen Gebiet Unterfeld-Süd über keine Zone OeIB. 
Daher plante sie 2017 nach langer Vorbereitung 
mit der Stadt Zug, in diesem Grenzgebiet für die 
Baarer Schülerinnen und Schüler eine Lösung mit 
den Stadtschulen Zug zu finden. Dies im Rahmen 
der Teilrevision des Zonenplans und der Bauord-
nung 2005 und der Neufestsetzung des Bebau-
ungsplans Unterfeld.

In der Folge hatte die Baarer Bevölkerung an der 
Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 Ja zu 
einer quartierbezogenen Lösung für die Baarer 
Schülerinnen und Schüler mit der Stadt Zug ge-
sagt. 

Dies in der Absicht, dass Baarer und Zuger 
Kinder aus dem gleichen Quartier Unterfeld-Süd 
zusammen die Schule besuchen können, auch 
wenn die Gemeindegrenze mitten durch das 
Wohnquartier verläuft. Konkret wurde damit 
vereinbart, dass künftig rund 43 bis 51 Baarer 
Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und 
Primarstufe des Gebiets Unterfeld-Süd den 
Unterricht an den Stadtschulen Zug besuchen 
können. Die Gemeinde Baar hätte pro Baarer 
Schulkind eine Normpauschale gemäss kantona-
ler Vorgabe plus einen Investitionsbeitrag bezahlt.
Am 12. Februar 2017 hatte die Baarer Bevölke-
rung zwar Ja zum Investitionsbeitrag für die Auf-
nahme von Baarer Schülerinnen und Schüler im 
Gebiet Unterfeld an die Stadtschulen Zug gesagt, 
gleichzeitig aber die Teilrevision des Zonenplans 
und die Bauordnung mit dem Bebauungsplan 
Unterfeld Baar abgelehnt.

Diese veränderte Ausgangslage führte dazu, 
dass der Stadtrat Zug nach dem Urnenentscheid 
den Schülervertrag vom 12. Februar 2017 ebenso 
wie die zwischenzeitlich vereinbarte Aufnah-
me von bis zu max. 70 Schülern sistierte und 
einen Aufnahmeverzicht von Baarer Schülern 
aussprach. Auch entschied der Stadtrat Zug im 
Januar 2020 im Gebiet Herti keinen zusätzlichen 
Schulraum für die Baarer Schüler zu realisieren. 
Dies entgegen einer langjährigen gemeinsamen 
Planung zwischen den beiden Exekutiven, die 
Baarer Schüler des Unterfelds ihren Unterricht in 
Zug besuchen zu lassen.

Entgegen dem Aufnahmestopp konnte per 
25. Februar 2020 zwischen dem Gemeinderat 
Baar und dem Stadtrat Zug eine Interimslösung 
erwirkt werden. Diese legt fest, dass bis Au-
gust 2028 maximal 20 Schüler aus dem Gebiet 
Unterfeld-Süd in den Regelklassenunterricht des 
Schulkreises Zug West samt Schulergänzender 
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Betreuung (SEB) gemäss den dannzumaligen 
Bedingungen aufgenommen werden. Die Verein-
barung vom 25. Februar 2020 hält ebenfalls fest, 
dass ab sofort Verhandlungen zwischen der Stadt 
Zug und der Gemeinde Baar aufzunehmen seien. 
Dies mit dem Ziel, eine vertragliche Regelung zu 
treffen, die den benötigten Schulraumbedarf bei-
der Gemeinden ab Schuljahr 2028/29 im Grenz-
gebiet Zug / Baar definitiv klärt. 

Die Verhandlungen wurden zwischenzeitlich auf-
genommen. Am 5. Juni 2020 trafen sich 3 Mit-
glieder des Stadtrats Zug und 3 Mitglieder des 
Gemeinderats Baar und die beiden Rektoren zu 
einer ersten klärenden Aussprache. 

An der nächsten Sitzung im Spätsommer 2020 
sollen Eckwerte für die gemeinsame Lösung von 
Schülersituationen in den beiden Grenzgebieten 
Unterfeld-Süd und Inwil / Göbli diskutiert und 
festgelegt werden. Diese sollen, so die Absicht 
der beiden Exekutiven, Voraussetzung für mögli-
che gemeinsame Neu- oder Ergänzungsbauten in 
den Grenzgebieten bilden.

6. Wie erfolgt der Wissens- und Erfahrungs-
transfer bzgl. der Schulraumplanung in 
Sachen Nachfolgeregelung Rektor?

Es trifft zu, die Schulraumplanung ist eine kom-
plexe, mehrschichtige Analyse-, Planungs- und 
Entwicklungsaufgabe im politischen Kontext. Sie 
setzt solides lokales Erfahrungswissen, fundierte 
Grundlagenkenntnis von der Schulgesetzgebung 
bis zu planerischen Verdichtungsbetrachtungen 
voraus. Und die Fähigkeit, im Dialog mit den 
Akteuren verschiedener Abteilungen aus den 
berechneten prognostischen Grundlagen einen 
effektiven Schulraumbedarf zu ermitteln und 
diesen in ein sinnvolles pädagogisch langfristig 
orientiertes Schulraumprogramm für eine neue 
Schule umzusetzen. 

Und es verlangt die Fähigkeit, diesen Schulraum-
bedarf im politischen Gestaltungsprozess in allen 
Phasen der Bevölkerung sorgfältig begründen zu 
können.

Der Rektor geht per 30. September 2021 in 
Pension. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger 
übernimmt die Führungsaufgabe der Abteilung 
Schulen / Bildung ab 1. August 2021. Unter der 
Leitung des Gemeindepräsidenten erfolgt die 
Nachfolgeplanung im Frühherbst 2020, welche 
bis anfangs Dezember 2020 abgeschlossen sein 
wird.

Die Übergabe der Schulraumplanung ist integra-
ler Bestandteil der Übergabearbeiten.

Mit der im Jahr 2019 getroffenen Einarbeitung 
der Mitarbeitenden der Abteilung Schulen / 
Bildung in die systematische Datenerfassung 
erfolgten erste Übergabeschritte.

Daniel Christoffel wird zudem als erfahrener 
Schulraumplaner der Gemeinde Baar den Schul-
raumplanungsprozess weiterhin begleiten.

7. Inwiefern fliessen eventuell zukünftig 
gänzlich neue / andere Schulmodelle in 
die heutige Schulraumplanung ein?

Langfristig seriöse Schulraumplanung bezieht 
die Zukunft mit ein. Sie entwirft jedoch keine 
konkreten Schulmodelle, sondern definiert Eck-
werte und bestimmt wichtige Funktionszusam-
menhänge. Das heisst, sie macht Aussagen wie 
zum Beispiel die Kindergarten- mit der Unterstufe 
und wie die Unterstufe wiederum mit der Schul-
ergänzenden Betreuung in Beziehung zu stehen 
hat oder wie die Mittelstufe 2 oder die Sekundar-
stufe 1 (mit Lernstudio) organisiert sein muss, 
damit eigenständiges Lernen ermöglicht wird. 

Ergänzend dazu entwickelt die Schulraumplanung 
ein Raumprogramm und erstellt damit einen 
eigentlichen Raumkatalog in m2 für die Anzahl 
Unterrichtsräume, das Handwerkliche Gestalten, 
den Eingangsbereich, die Information (mit Medio-
thek, Bibliothek), für das Turnen und Bewegen, 
den Aula-Bereich, die Schulische Ergänzungsbe-
treuung, den Pausenplatz und die Aussenräume.

Im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens ob-
liegt es dann den Architekten, diese Eckwerte 
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und den Raumkatalog in eine zeitgemässe und 
zukunftsorientierte Schule umzusetzen.

Das überzeugendste Projekt ist jenes, welches 
die vom Gemeinderat und der Jury vorgegebe-
nen Beurteilungskriterien (wie städtebauliches 
und architektonisches Konzept, Nutzungsanfor-
derungen und Schulorganisation, Aussenraum-
gestaltung, Flexibilität und Synergien, Wirtschaft-
lichkeit, Ressourceneffizienz, Realisierbarkeit, 
Etappier- und Erweiterbarkeit) am besten erfüllt. 
Dieses Projekt wird dann vom Gemeinderat auf 
Antrag der Jury zum Siegerprojekt ernannt. Das 
heisst, es erhält den Zuschlag, das Projekt (zum 
Beispiel die Schule Wiesental) im Auftrag der Ge-
meinde zu realisieren.

Alle bestehenden Baarer Schulen wurden auf 
diese Art geplant und gebaut. Und bei allen Schu-
len befassten sich die Planer und Behörden mit 
wichtigen Fragen der Zukunft. 

Der Planungsbericht 1 zum Schulkreis Baar Nord 
(Wiesental) hält in der Ausgangslage Folgendes 
zur Schule der Zukunft fest: 
Sicher ist, die Zukunft wird – auch im Erleben der 
Kinder – schneller, unpersönlicher, digitaler, den 
Kräften des Marktes ausgesetzt. 

Die Schule der Zukunft muss daher die Dynamik 
der Gesellschaft nicht fortschreiben, sondern 
dem Erleben der Kinder altersgemäss Raum 
und Zeit geben. Und damit ein Ort sein, wo das 
Leben pulsiert, Gemeinsamkeit gepflegt, das 
Individuelle entwickelt und gemeinsam gelernt 
wird. 

Die Schule der Zukunft ist eine Schule mit Ta-
gesstruktur, offen von morgens 07.00 Uhr bis 
abends 18.00 Uhr. Ein Ort, wo gespielt, gelacht, 
gelernt, gegessen, Hausaufgaben gemacht und 
zwischendurch auch ausgeruht wird. 

Und abends steht die Schule Vereinen, dem 
Quartier und der Bevölkerung offen.

Die Schule der Zukunft ist ein Ort, wo Kind-
heit und Jugend gelebt wird, wo Lebensfreude 
gepflegt und ganzheitliche Förderung betrieben 
wird. Ein Ort, wo Mitverantwortung und die 
Achtung vor der Unterschiedlichkeit des andern 
gelebt wird. Ein Ort, typisch Baar, wo Begegnung 
stattfindet und der Respekt vor der Herkunft und 
der Kultur des andern zentrale Werte sind.

Dem Raumerleben und -gestalten kommt daher 
in der Schule der Zukunft ein hoher Stellenwert 
zu. Ein flexibles Raumangebot ermöglicht die 
Abwechslung zwischen Gruppenarbeit, Werk-
stattunterricht, Projektlernen und traditionellen 
Lehr- und Lernformen.

Diese Überlegungen zur Schule der Zukunft sind 
integraler Bestandteil der aktuellen Schulraumpla-
nung. Sie bilden die Basis für die sich in Planung 
befindenden Schulen Wiesental und Sternmatt 1.

Der Gemeinderat und die involvierten Abteilun-
gen Planung / Bau, Liegenschaften / Sport und 
Schulen / Bildung sind überzeugt, dass eine gute 
Raumgestaltung das Lernen und Zusammenle-
ben begünstigt. 

Und doch, dies ist die Auffassung aller, steht und 
fällt die Qualität in der Bildung mit den Men-
schen, mit ihrem erfolgreichen Zusammenspiel, 
auch in der Schulergänzenden Betreuung und 
ganz besonders mit einer lebendigen Beziehung 
zwischen der Schülerin und dem Schüler und 
ihrer Lehrerin und ihrem Lehrer. Und einem gu-
ten Einbezug der Eltern.

Antrag
Von der Beantwortung der Interpellation der  
FDP.Die Liberalen Baar sei Kenntnis zu nehmen.
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